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Gemeinde Weiningen. Festlegung des
Gewasserraums im Siedlungsgebiet.

A. Ausgangslage

Der Gemeinderat Weiningen stimmte am 11. Juni 2019 der Festlegung des Gewésser-
raums im Siedlungsgebiet zu und tbermittelte dem Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und
Luft (AWEL) die zugehorigen Unterlagen zur Beurteilung und Festlegung.

§ 15 e der Verordnung Uber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei vom

14. Oktober 1992 (HWSchV; LS 724.112) bestimmt, dass die Gemeinde dem AWEL den
Entwurf fir die Festlegung des Gewasserraums von Gewassern von lokaler Bedeutung
im Sinne von § 13 Abs. 2 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG; LS
724.11) in Bauzonen, kommunalen Freihaltezonen, Erholungszonen und Reservezonen
zur Vorprifung einreicht.

Der Entwurf der Unterlagen fir die Gewasserraumfestlegung wurde vom AWEL im Sinne
von § 15 e HWSchV vorgepriift (Schreiben des AWEL zuhanden der Gemeinde
Weiningen vom 21. September 2018).

Nach der Bereinigung der Unterlagen lagen diese vom 25. Januar bis 22. Marz 2019 6f-
fentlich auf. Uber den Beginn der 6ffentlichen Auflage hat die Gemeinde gestiitzt auf

§ 15 g Abs. 2 HWSchV die von der Festlegung betroffenen Grundeigentiimer schriftlich
informiert, soweit diese Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben oder der Gemeinde
schriftlich ein inlandisches Zustelldomizil bezeichnet haben. Wahrend dieser Frist sind
zwei Einwendungen gegen die Gewasserraumfestlegung erhoben worden. Uber deren
Behandlung gibt die vorliegende Verfliigung in Buchstabe G. Auskunft.

In den nun vorliegenden Unterlagen sind die Forderungen des AWEL gemass Vorpri-
fungsbericht bertcksichtigt.

Im Siedlungsgebiet von Weiningen wird der Gewasserraum im Sinne von Art. 41a der
Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) an folgenden
Gewassern festgelegt:

— Dorfbach/Langgenbach, éffentliches Gewasser Nr. 2.0

— Chirzibach, éffentliches Gewasser Nr. 2.1

— Folenmoosbach, offentliches Gewasser Nr. 3.0

Das Gewasserschutzgesetz vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20) definiert in
Art. 36a den Begriff Gewasserraum als den Raum, welchen oberirdische Gewasser beno-
tigen, um folgende Funktionen gewahrleisten zu kénnen:



a. die natlrlichen Funktionen der Gewésser;
b. den Schutz vor Hochwasser;
c. die Gewassernutzung.

Gestlitzt auf die Ausfihrungsbestimmungen in Art. 41a ff. GSchV ist zu prifen, ob der
vorliegende Vorschlag fur die Festlegung des Gewasserraums in diesem Sinne recht-
massig und zweckmassig ist.

B. Minimaler Gewasserraum

Da sich der Dorfbach/Léanggenbach, der Chirzibach und der Folenmoosbach nicht in
einem Schutzgebiet gemass Art. 41a Abs. 1 GSchV befinden, ist der minimale Gewasser-
raum gemass Art. 41a Abs. 2 GSchV zu ermitteln.

C. Erhohung Gewasserraum

In einem nachsten Schritt ist zu prifen, ob der Gewasserraum gestiitzt auf Art. 41a Abs. 3
GSchV erhoht werden muss, damit er die Funktionen geméss Art. 36a GSchG erfiillen
kann.

Gemass Gefahrenkarte (BDV-Nr. 2482 vom 17. Dezember 2008) liegt fur die Abschnitte
des Dorfbachs und des Folenmoosbachs eine geringe bis mittlere Gefahrdung (gelber
und blauer Bereich) vor. Anhand von vier Querprofilen wird in Kapitel 4.2 des technischen
Berichts nachgewiesen, dass der Raumbedarf fir die Herstellung der Hochwassersicher-
heit inkl. einseitigem Unterhaltsweg innerhalb des minimalen Gewasserraums gesichert
ist. Eine Erhdhung des Gewasserraums aus Grinden des Hochwasserschutzes ist dem-
nach nicht notwendig.

Im Siedlungsgebiet von Weinigen sind gemass kantonaler Revitalisierungsplanung keine
prioritdren Abschnitte fir die Revitalisierung bezeichnet. Flr den Abschnitt Lan_1 wird
jedoch ein grosses Potenzial ausgewiesen (grosser Nutzen im Verhéltnis zum Aufwand).
Im technischen Bericht wird aufgezeigt, dass der Raumbedarf flr kiinftige Revitalisie-
rungsmassnahmen innerhalb des minimalen Gewasserraums ausreichend ist. Eine Erho-
hung des Gewésserraums aus Revitalisierungsgriinden ist demnach nicht notwendig.

Gemass Anforderungen der kantonalen Arbeitshilfe (Informationsplattform Gewésser-
raum) richtet sich der Gewasserraum flr Abschnitte, welche zwar ohne Revitalisierungs-
potenzial, jedoch naturnah/natirlich oder wenig beeintrachtigt sind, grundsatzlich nach
Art. 41a Abs. 1 GSchV. Dies betrifft im massgebenden Perimeter die Abschnitte Dor_1,
Dor_9a und Dor_9b. Diesem Umstand wird sowohl im technischen Bericht als auch im
Gewasserraumplan Rechnung getragen; der Gewasserraum wird flr diese Abschnitte
erhoht.

Es sind keine aktiven Wasserrechte oder sonstigen Gewassernutzungen im massgeben-
den Perimeter vorhanden. Ein weitergehender Raumbedarf zur Sicherung der Gewas-
sernutzung besteht demnach nicht.



D. Anpassung an die baulichen Gegebenheiten

Gemass Art. 41a Abs. 4 GSchV kann die Breite des Gewasserraums in dicht Gberbauten
Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hoch-
wasser gewabhrleistet ist.

Fir die drei im Strassenraum eingedolten Abschnitte des Dorfbachs (Dor_2a, Dor_2b und
Dor_7) wird ein reduzierter Gewéasserraum ausgeschieden. Der Hochwasserschutz und
die Zuganglichkeit fur den Unterhalt bleiben im reduzierten Gewasserraum von 7.5 m
Breite gewahrleistet. Aufgrund der knappen Platzverhaltnisse, der Lage der Dole unter
Terrain und des geringen Revitalisierungspotenzials gemass kantonaler Revitalisierungs-
planung wird die Reduktion des Gewasserraums als recht- und zweckmassig erachtet.

Gemass § 15 k Abs. 1 HWSchV wird der Gewasserraum in der Regel beidseitig gleich-
massig zum Gewasser angeordnet. Bei besonderen Verhéltnissen kann davon abgewi-
chen werden, insbesondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, flir Revitalisie-
rungen, zur Férderung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anlagen in
Bauzonen.

Der Gewasserraum wird bei den Abschnitten Dor_2 bis Dor_7 asymmetrisch angeordnet.
Die Zuganglichkeit fir den Gewasserunterhalt bleibt gewahrleistet und die Funktionen des
Gewasserraums werden damit nicht geschmalert.

E. Schlusspriifung

Die Festlegung des Gewasserraums im Siedlungsgebiet von Weiningen wird zusammen-
fassend als rechtmassig, zweckmassig und angemessen beurteilt.

Von der Gewésserraumfestlegung sind 532 m? Fruchtfolgeflachen betroffen.

F. Hinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gewasserabstand von 56 m gemass § 21 WWG bis

zu einer allfalligen Anpassung des Wasserwirtschaftsgesetzes weiterhin Giiltigkeit behalt.
Somit ist fur alle Gewasser ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und
Anlagen freizuhalten.

Die rechtskraftigen Gewésserrdume werden vom AWEL in einem Ubersichtsplan darge-
stellt (§ 15 n HWSchV). Aufgrund des Geoinformationsgesetzes vom 5. Oktober 2007
(GeolG; SR 510.62) und seinen Ausfiihrungsbestimmungen mussen die Daten im Geo-
grafischen Informationssystem des Kantons Zirich (GIS-ZH) erfasst und mit Hilfe des
GIS-Browsers der Offentlichkeit zur Verfligung gestellt werden.



G. Einwendungen

Im Rahmen der 6ffentlichen Auflage gemass § 15 g HWSchV sind fristgerecht zwei Ein-
wendungen eingegangen (25. Februar 2019 und 21. Méarz 2019). Beide Einwender
beantragen, den Gewésserraum fir den Langgenbach (Lan_1) auf die minimale Breite zu
reduzieren beziehungsweise den notwendigen Raumbedarf fur eine Revitalisierung zu
ermitteln.

Dem Antrag, den Gewésserraum fiir den Léanggenbach auf die minimale Gewasserraum-
breite von 14.5 m zu reduzieren, wird stattgegeben. Gemass Informationsplattform Ge-
wasserraum ist fir ein Unterschreiten der Biodiversitatskurve bei Gewasserabschnitten
mit grossem Revitalisierungsbedarf der Raumbedarf aus Sicht Revitalisierung zu eruie-
ren. Entsprechende Nachweise wurden im technischen Bericht in Kapitel 4.2 erganzt und
zeigen auf, dass eine Erhéhung des Gewasserraums aus Revitalisierungsgriinden nicht
notwendig ist.

Die exakte Herleitung zur Gewasserraumbreite beim Langgenbach ist in der Tabelle
«Festlegung Gewasserraum. Herleitung und Resultate» vollsténdig und korrekt dokumen-
tiert.

Die Baudirektion verfiigt:

I. Der Gewasserraum wird im Sinne von Art. 41a GSchV und gestiitzt auf § 15 h
HWSchV an folgenden Gewassern im Siedlungsgebiet festgelegt:

- Dorfbach/Langgenbach, offentliches Gewasser Nr. 2.0
- Churzibach, 6ffentliches Gewasser Nr. 2.1
- Folenmoosbach, 6ffentliches Gewéasser Nr. 3.0

Massgebende Unterlagen:
1. Gewdsserraumplane Nrn. 1-7, Mst. 1:500 vom 11. Juni 2019
2. Technischer Bericht inki. Anhang vom 11. Juni 2019

II. Die Einwendung vom 25. Februar 2019 wird bericksichtigt.
lll. Die Einwendung vom 21. Marz 2019 wird berticksichtigt.

IV. Diese Verfiigung ist durch die Gemeinde 6ffentlich bekannt zu machen und 6ffentlich
aufzulegen (§ 15 i Abs. 1 HWSchV).

V. Gegen diese Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Veroffentlichung an gerech-
net, beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zirich, schriftlich Rekurs eingereicht
werden. Die in dreifacher Ausflihrung einzureichende Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begriindung enthalten. Die angefochtene Verfligung ist beizulegen.
Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit méglich beizu-
legen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.



VI. Mitteilung an
a) Die Gemeinde Weiningen, Badenerstrasse 15, 8104 Weiningen, fiir sich und zur

Eréffnung an die Einwender, mit folgenden Beilagen:
- Gewasserraumplane Nrn. 1-7, Mst. 1:500 vom 11. Juni 2019
- Plandarstellung Fruchtfolgeflachen vom 11. Juni 2019
- Technischer Bericht inkl. Anhang vom 11. Juni 2019
b) Suter von Kanel Wild AG, Simon Wegmann, Foérrlibuckstrasse 30, 8005 Ziirich;
c) das Generalsekretariat der Baudirektion;
d) die Volkswirtschaftsdirektion;
e) das Amt fir Landschaft und Natur;
f) das Tiefbauamt;
g) das Amt fir Raumentwicklung, Abteilung Raumplanung;
h) AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Beratung + Bewilligung, Tobias Buser
(elektronisch);
i) AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Planung, Max Dornbierer (elektronisch);
j) AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Grundlagen und Hydrometrie, Ruedi Karrer
(elektronisch).

Im Auftrag der Baudirektion:

;( f\& | Versand:

Christoph Zemp 7, Okt. 2019
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Amt Fur Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Wasserbau

Mikal Mller

Walcheplatz 2

8090 Zurich

Weiningen, 20. Januar 2020

Rechtskraftbescheinigung

Sehr geehrter Herr Muller

In der Beilage lassen wir Ihnen die Rechtskraftbescheinigung fir das Projekt ,Festlegung des
Gewasserraums im Siedlungsgebiet” zugehen mit der Bitte, den Status im GIS zu aktualisieren.

Fir Ihre Bemihungen danken wir Ihnen zum Voraus bestens.

/ Assistentin Gemeindeschreiber
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Geimeinde Weiningen t::\@

Festlegung des Gewdésser-
raums im Siedlungsgebiet

Mit Verfligung-Nr. 0533 vom 7. Oktober
2019 hat die Baudirektion des Kantons
Zrich im Sinne von Art. 41a Gewdasser-
schutzverordnung den Gewdsserraum an
folgenden Gew#ssern im Siedlungsgebiet
der Gemeinde Weiningen festgelegt:

- Dorfbach/Lédnggenbach,
6ff. Gawdsser Nr. 2.0
- Chirzibach, off. Gewdsser Nr. 2.1
- Folenmoosbach, 6fi. Gewdsser Nr. 3.0

Diese Gewdasserraumfestlegung liegt wih-
rend der nachfolgend bazeichneten Rekurs-
frist sowohl im Gemeindehaus Weiningen
wie auch bei der Baudirektion des Kantons
Zarich (Amt fir Raumentwicklung, Stamp-
fenbachstrasse 12, 8001 Zlrich) wéahrend
den Schalteréffnungszeiten zur Einsicht
offen.

Gegen die kantonale Verflgung kann innert
30 Tagen, von der Verdffentlichung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht, Postfach,
8090 Ziirich, schriftlich Rekurs eingereicht
werden. Die in dreifacher Ausflihrung ein-
zureichende Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begrindung enthalten,
Die angefochtene Verfligung ist beizulegen.
Die angerufenen Bewelsmittel sind genau
zu bezeichnen und soweit méglich beizu-
legen. Materielle und formelle Entscheide | |,
der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegends | |
Partei zu tragen.

Weiningen, 18. Oktobar 2019
Gemeinderat Weiningen | |
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Kanton Zirich
Gemeinde Weiningen

Suter ¢ von Kanel » Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 31513 90 info@skw.ch

Gewasserraum nach Art. 41 GSchV und
§ 15 HWSchV

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Technischer Bericht
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen
Technischer Bericht

Auftraggeber Gemeinde Weiningen, Gemeinderat

Bearbeitung Suter « von Kénel « Wild « AG
Simon Wegmann, Claudia Pfister

2 Suter*von Kanel » Wild * AG
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen
Technischer Bericht

Situation

Vorgehenskonzept

Finanzierung

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Im Jahr 2011 hat der Bund das revidierte Gewasserschutzge-
setz und die revidierte Gewasserschutzverordnung in Kraft ge-
setzt. Darin werden die Kantone verpflichtet, entlang von Seen,
Flissen und Bachen sogenannte Gewasserschutzraume fest-
zulegen und diese Radume vor Uberbauungen zu schiitzen.

Um dieser Bestimmung Folge zu leisten, hat der Regierungsrat
des Kantons Zirich ein Vorgehenskonzept verabschiedet und
eine Anderung der Verordnung liber den Hochwasserschutz
und die Wasserbaupolizei beschlossen. Damit wird es mdglich,
den Gewasserraum im Siedlungsgebiet des Kantons Zirich
flachendeckend festzulegen und dadurch die geltenden restrikti-
ven Ubergangsbestimmungen des Bundes abzulésen.

1.2 Auftrag

Aufgrund dieser Vorgaben hat der Gemeinderat Weinigen das
Planungsbiiro Suter  von Kanel « Wild « AG mit der Erarbeitung
der Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet beauftragt.

Die entstehenden Ausgaben gelten als gebunden im Sinne von
§ 103 Abs. 1 Gemeindegesetz. In dem durch die Gemeindever-
sammlung am 7. Dezember 2017 genehmigten Voranschlag
2018 ist ein entsprechender Betrag eingestellt worden. Seitens
Bund und Kanton werden fir diese Kommunalplanung keine
Beitrédge ausgerichtet.

1.3  Produkte

Die Ergebnisse der Gewasserraumfestlegung Weiningen:

»  Technischer Bericht

«  Ubersichtsplan Gewasserraum (Kapitel 5)

» Detailplane Gewasserraum und Plan Fruchtfolgeflachen
(Beilage)

*  Formular Vorabklarung/inhaltliche Koordination (Anhang)

*  Formular Vorabklarung/terminliche Koordination (Anhang)

* Tabelle Festlegung Gewasserraum, Ergebnis Online-
Werkzeugkasten (Beilage)

+ Tabelle Nachweis Hochwasserschutz (Anhang)
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen
Technischer Bericht

Siedlungsgebiet

Gemeinde

Ubrige Gewéasser

Kanton

1.4  Vereinfachtes Verfahren

Durch die Anpassung der kantonalen Verordnung Uber den
Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV) kann
der Gewasserraum eigenstandig in einem vereinfachten Ver-
fahren festgelegt werden.

Das Vorgehenskonzept sieht vor, dass die Gemeinden nach
den inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben der Baudirektion die
Gewasserraumplane fur die Gewasser von lokaler Bedeutung
im Siedlungsgebiet erarbeiten (§ 15e Abs. 2 HWSchV).

Demgegenliber erarbeitet der Kanton die Gewasserraumplane
an den Ubrigen Gewassern. Es ist wichtig, dass Gemeinden
und Kanton ihre Planungen gut aufeinander abstimmen, wes-
halb die vom Regierungsrat festgelegte Prioritatenordnung zu
beachten ist. Nach dieser Ordnung muss die Gemeinde
Weiningen im Jahr 2018 mit ihrer Planung beginnen.

Durch eine parallele Abwicklung mit dem Kanton kénnen Syner-
gien ausgeschopft werden und die Baudirektion kann die Ge-
wasserrdaume an den Gewassern von kantonaler und lokaler
Bedeutung mit derselben Verfugung festlegen.

5
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen
Technischer Bericht

Ubersicht

Bundesinventare

Historische Verkehrswege

E nationale Bedeutung
E regionale Bedeutung

lokale Bedeutung

EE Gewasser

Quelle: map.geo.admin.ch
Abrufdatum: 8.12.2017

Raumordnungskonzept
Kanton Zrich

Kantonaler Richtplan

2. Grundlagen

Die Tabelle "Vorabklarung/inhaltliche Koordination" im Anhang
zeigt die Grundlagen und ihre Relevanz fur die Gewasserraum-
festlegung im Siedlungsgebiet der Gemeinde Weiningen.

2.1 Grundlagen Stufe Bund

In Weiningen gibt es keine Landschafts- und Naturdenkmaler,
Amphibienlaichgebiete oder schiitzenswerte Ortsbilder, die im
Bundesinventar eingetragen sind. Es gibt jedoch ein Flachmoor
(siehe Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von
Uberkommunaler Bedeutung) und historische Verkehrswege
IVS, teilweise von nationaler Bedeutung. Einige Verkehrswege
von lokaler und regionaler Bedeutung queren Gewasser. Vom
Friedhof bis zur Kreuzung Bachstrasse verlauft der Dorfbach
eingedolt unterhalb eines Verkehrswegs von lokaler Bedeutung.
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2.2 Kantonale Grundlagen

Das Siedlungsgebiet Weiningen gehort grésstenteils zur Stadt-
landschaft Limmattal. Das Raumordnungskonzept sieht in Be-
zug auf die Gewasser vor, dass attraktive Freiraum- und Erho-
lungsstrukturen geschaffen und Gebiete fir Freizeitaktivitaten
bezeichnet werden.

Der Dorfbach fliesst eingedolt durch das schutzwiirdige Ortsbild
von Weiningen. Im kantonalen Richtplan ist eine grosse Flache
im Norden der Gemeinde als Landschaftsférderungsgebiet ein-
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen
Technischer Bericht

% Hochleistungsstrasse best./prOJ

Iil Anschluss

I schutzwiirdiges Ortsbild
Wassertransportleitung

Erdgastransportleitung

[TIIITIT]] Freihattegebiet

Landschaftsforderungsgebiet

Landschaftsverbindung

Gruben-/Ruderalbiotop

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

Revitalisierungsplanung

Revitalisierungspotenzial

E gross
E mittel
E gering
E prioritarer Abschnitt

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

getragen. Der Friedhof befindet sich im Landschaftsférderungs-
gebiet. Weitere wichtige Festlegungen wie Gruben- und Rude-
ralbiotope, Freihaltegebiete und Landschaftsverbindungen gibt
es nur ausserhalb des Siedlungsgebietes. Die Gemeinde Wei-
ningen ist kein Vorranggebiet fir Gewasseraufwertungen, die
Limmat ist jedoch als aufzuwertendes Fliessgewasser ausge-
wiesen.
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In der Revitalisierungsplanung des Kantons Zurich aus dem
Jahr 2015 mit Umsetzungshorizont 20 Jahre sind in Weiningen
keine prioritaren Abschnitte definiert. Bei den meisten Gewas-
sern ist das Revitalisierungspotenzial gering oder mittel. Ein
grosses Revitalisierungspotenzial weist einzig der Ldnggenbach
vor und nach der Autobahnquerung in der Brunau auf.
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen
Technischer Bericht

Naturgefahrenkarte

- erhebliche Gefahrdung
- mittlere Gefahrdung

geringe Gefahrdung
E offentliche Oberflachen-
gewasser offen

offentliche Oberflachen-
gewasser eingedolt

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

Schwachstellen kleine Gewéasser

Die Gefahrenkarte zeigt im Siedlungsgebiet mehrheitlich eine
geringe Gefahrdung auf. Mittlere Gefahrdungen sind nur punk-
tuell bei Fahrweid-Weiningen wegen der Limmat sowie entlang
der Regensdorferstrasse wegen des Dorfbachs und des Folen-
moosbachs vorhanden.

Die Gewasser weisen an verschiedenen Stellen zu geringe Ab-
flusskapazitaten auf. Gemass technischem Bericht zur Gefah-
renkarte ist ein Kapazitatsengpass beim Zusammenfluss des
Dorfbaches und des Chirzibaches bereits bei einem 30-jahrli-
chen Hochwasser zu verzeichnen.

Weitere Engpasse gibt es bei der Eindolung des Hochrtibachs
sowie des Churzibachs. Beide befinden sich bei der Regens-
dorferstrasse. Aufgrund der geringen Eintretenswahrscheinlich-
keit ist das Gebiet mehrheitlich der gelben Gefahrenstufe zuge-
wiesen.

Fir die Gewasserraumfestlegung sind nur Hochwasserschutz-
defizite relevant, die auf eine zu geringe Abflusskapazitat im
Gerinne zurlckzufiihren sind. Andere Szenarien (z.B. Verklau-
sung, Auflandung) kénnen in der Regel nicht durch mehr Ge-
wasserraum behoben werden.

Die kleinen Gewasser in Weiningen weisen sechs Schwachstel-
len auf. Im Siedlungsgebiet gibt es drei Schwachstellen, die fiir
die Festlegung des Gewasserraums der Gemeinde relevant
sind. Auf dem Friedhofareal muss der Ablauf des Weihers ver-
grossert werden und die Eindolung des Dorfbachs nach dem
Zusammenfluss mit dem Chirzibach ebenso. Zudem muss die
Kapazitat des Durchlasses Folenmoosbach bei der Friedhof-
strasse erhéht werden.
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E Schwachstelle ab HQ,, : sérgiDurchlésse %
I % %, Regensdorferstrasse
IIl Schwachstelle ab HQq, . rE i

@ Schwachstelle ab HQs,

Quelle: Gefahrenkarte Limmattal, SWR AG,
vom 28. Oktober 2008
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Gewéssemutzung und Der "Grosse Weiher" im Flachmoor Langenmoos ist als Was-

Wasserrechte

(ST | AT

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 26.1.2017

serrechtsweiher eingetragen (n0217), genauso wie der kleinere
Weiher auf dem Friedhof (n0218). Beim Dorfbach rund um den
Weiher sind Wasserrechtskanale vorhanden. Die beiden Wei-
her sind somit Teil eines Gesamtsystems.

offen mit eigener Parzelle

offen ohne eigene Parzelle

eingedolt mit eigener Parzelle V-
eingedolt ohne eigene Parzelle
aktive Wasserrechtsweiher
geloschte Wasserrechtsweiher >
aktive Wasserrechtsfassung
aktive Wasserrechtsriickgabe

Wasserrechtskanéle

Hochwasserschutzprojekte Im Rahmen der Neugestaltung der Lindenkreuzung wird der

Dorfbach verlegt und hochwassersicher ausgebaut (siehe Kap.
2.4).

Infrastrukturprojekte Die A1 Nordumfahrung Zirich wird bis ca. im Jahr 2025 ausge-

—

Strassen, Kunstbauten,
Werkleitungen)

baut. Im Zuge dessen wird der Halbanschluss Weiningen neu
projektiert. Auf die Gewasser innerhalb des Siedlungsgebiets
hat das Projekt keinen Einfluss.
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Denkmalschutz

m Arch&ologische Zonen
BN seen
l:l Denkmalschutzobjekte

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

Offentliche Fliessgewasser

ST

Siedlungsgebiet

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

offen mit eigener Parzelle
offen ohne eigene Parzelle

eingedolt mit eigener Parzelle

Die Gewasser im Siedlungsgebiet tangieren keine archaologi-
schen Zonen.
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In Weiningen sind folgende Fliessgewasser vorhanden:

Nr. 1.0 Limmat (Zustandigkeit Gewasserraum beim Kanton)
Nr. 1.1 Bach Im Chopfli (ausserhalb Siedlungsgebiet)

Nr. 2.0 Dorfbach/Triiebbach/Langgenbach

Nr. 2.1 Chirzibach

Nr. 2.2 Hochritibach (ausserhalb Siedlungsgebiet)

Nr. 3.0 Folenmoosbach

Nr. 3.1 Schwellenwisenbach (ausserhalb Siedlungsgebiet)

Nr. 3.2 Ametbach (ausserhalb Siedlungsgebiet)

eingedolt ohne eigene Parzelle -
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Stehende Gewasser

Der Grosse Weiher, der Weiher im Hinderdorf, der Grindlen-
stich und die Wasserbecken an der Niederholzstrasse befinden
sich ausserhalb des Siedlungsgebiets. Im Hinderdorf und an
der Niederholzstrasse sind in den historischen Karten keine Ge-
wasser verzeichnet, vermutlich sind sie kinstlich angelegt. Der
Gewasserraum flr den kleinen Weiher beim Friedhof wird im
Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung gemeinsam mit dem
Grossen Weiher festgelegt, entweder im Rahmen eines Was-
serbauprojekts oder durch den Kanton.

Grosser Weiher A VIR =N )
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Kleiner Weiher Friedhof \ | o - — 458N k\?\
. A A BN
Hinderdorf Weiher \—>\ 572‘%\1 \ \,'ﬁ \ i\
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Weiher Niederholzstrasse

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum 6.3.2018

Okomorphologie
Fliessgewasser

E natrlich, naturnah
E wenig beeintrachtigt

stark beeintrachtigt

E kiinstlich, naturfremd
\E’ eingedolt

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 16.2.2017

In der Gemeinde Weiningen befinden sich sieben o&ffentliche
kleine Gewasser, welche innerhalb des Gemeindegebiets eine
Gesamtlange von rund 5.1 km aufweisen. Davon befinden sich
1.6 km resp. rund 30 % innerhalb des Siedlungsgebiets. Rund
35 % der Gewasser im Gemeindegebiet sind eingedolt. Inner-
halb des Siedlungsgebiets machen die Eindolungen fast die
Halfte aus. Weitere 16 % beziehungsweise 26 % (nur Sied-
lungsgebiet) sind klnstlich oder naturfremd.
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Suter * von Kanel « Wild « AG



Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen
Technischer Bericht

Gewasserschutzkarte Ein grosser Teil des Gemeindegebiets befindet sich im Gewas-
serschutzbereich. Der Folenmoosbach verlauft teilweise durch
Schutzzonen.

~

I Gewsserschutzbereich (s ;; . "
[

z

N 007
-
~CJ |
) S——%
Bhuderberd
Y N (" /
) :

3

Z Zone S3 genehmigt/provisorisch ¥

- Spezialzone

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

Kataster der belasteten Der Langgenbach verlauft entlang verschiedenen belasteten

Standorte Standorten und befindet sich auf einem kurzen Abschnitt auch
auf einem Uberwachungsbediirftigen Ablagerungsstandort. Der
Chdarzibach und der Folenmoosbach fliessen durch Ablage-
rungsstandorte, bei denen keine schadlichen oder lastigen Ein-
wirkungen zu erwarten sind. Die belasteten Standorte befinden
sich alle ausserhalb des Siedlungsgebiets.

Erlenfou

[:| keine Belastung T . ] N

- untersuchungsbediirftig
E weder diberwachungs- noch ) S 2 N ’
sanierungsbediirftig ] L% el ) § * J
uberwachungsbediirftig A 3 RN V(G — v VS
- sanierungsbedrftig S : S N Grgusesgy z

Unfallstandort,
sanierungsbediirftig

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017
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Einige Gewasser sind verschwunden und andere wurden teil-
weise begradigt, die restlichen Gewasser haben heute etwa

Gewasserraumfestiegung im Siedlungsgebiet Weiningen
den gleichen Verlauf.

Technischer Bericht

Historische Gewasserkarten
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In der historischen Gewéasserkarte des Kantons Zirich sind die

erwahnten Veranderungen ersichtlich.

verschwundene Gewasser
und Feuchtgebiete
Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)

Abrufdatum: 15.11.2017

F——— zwischen 1890 und 1980

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)

Abrufdatum: 15.11.2017
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Fruchtfolgeflachen

[ | Fruchtfolgeflachen
: FFF angrenzend an Gewasser

im Siedlungsgebiet

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch),
abgerufen am 30.1.2018

Inventar der schutzenswer-
ten Ortsbilder

| e | Markante Béume
Ortstypische Elemente

[I’ Wichtige Begrenzungen
des Aussenraumes

E Pragende Firstrichtungen
|:| Wichtige Freirdume

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch),
abgerufen am 6.12.2017

Einige Fruchtfolgeflachen grenzen an den Dorfbach und den
Churzibach im Siedlungsgebiet.
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Weiningen ist im Inventar der schitzenswerten Ortsbilder von
Uberkommunaler Bedeutung eingetragen.
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Inventar der Natur- und
Landschaftsschutzobjekte
von Uberkommunaler
Bedeutung

- Feuchtbiotop

- Kiesbiotop

- Trockenbiotop

- gg,%'ﬁ? | Geomorphologisches
Landschaftsschutzobjekte
Heckenreiche Hange

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

Uberkommunale Natur- und
Landschaftsschutzverord-
nungen

- Waldschutzzone IVA 2

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

Der Dorfbach fliesst durch das Feuchtbiotop Langenmoos.
Mehrere Gewasser entspringen zudem am Altberg, der als geo-
morphologisches Objekt im Inventar der Natur- und Land-
schaftsschutzobjekte von tberkommunaler Bedeutung eingetra-
gen ist. Die Geroldswiler Auen (siehe auch Waldschutzzone)
liegen zu einem Teil auf dem Gemeindegebiet Weiningen. Auf
die Gewasserraumfestlegung der Gemeinde Weiningen hat das
Inventar keinen Einfluss, da keine kleinen Gewasser im Sied-
lungsraum in den Schutzgebieten liegen. Der Gewasserraum
fur die angrenzende Limmat wird vom Kanton festgelegt.

Fir die Geroldswiler Auen gibt es eine Schutzverordnung. Die
Waldschutzzone bezweckt die langfristige Erhaltung standort-
gemasser Waldgesellschaften. Im Siedlungsgebiet Weiningen
liegen keine kleinen Gewasser in der Schutzzone. Der Gewas-
serraum fir die angrenzende Limmat wird vom Kanton Zirich
festgelegt.
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2.3 Regionale Grundlagen

Raumordnungskonzept Weiningen ist gemass regionalem Zielbild 2030 (2011 erstellt)
Region Limmattal ein Siedlungsgebiet mit sehr geringer bis geringer Dichte.
Regiona|er Richtplan In Bezug auf die Gewasser weist der Regionale Richtplan ge-

genuber dem Kantonalen Richtplan keine weiteren relevanten
Eintrage auf.

Wald
Siedlungsgebiet
Naturschutzgebiet

I I I I I I | Freihaltegebiet

HITINT Niedrige bauliche Dichte

| 7| Hochwasserriickhaltebecken

Vernetzungskorridor

o Gruben- und Ruderalbiotop
Mischgebiet

Quelle: zpl.ch
Abrufdatum: 6.12.2017

LEK Limmattal Gemass dem Landschaftsentwicklungskonzept Limmattal sind
die Gewasser im Siedlungsgebiet wichtig fur die Vernetzung
von Biotopen sowie fur die Naherholung. Sie sollten offen ge-
fihrt und nach Méglichkeit naturnah gestaltet werden. Mindes-
tens partiell ist der Zutritt zum Gewasser zu ermdglichen. Be-
sonders wichtig sind Bachéffnungen und Renaturierungen ent-
lang den vom Kanton vorgegebenen Vernetzungskorridoren. In
Weiningen betrifft dies insbesondere den Dorfbach und den
Langgenbach ausserhalb des Siedlungsgebiets.
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Situation

Kommunaler Richtplan

Bau- und Zonenordnung

- Kernzone
i Zentrumszone

W30 | zweigeschossige Wohnzone

W40 | zweigeschossige Wohnzone

- dreigeschossige Wohnzone
I:I Gewerbezone
|:| Zone fiir 6ffentliche Bauten
:| Reservezone
E Gewasser Siedlungsgebiet

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 15.11.2017

2.4 Kommunale Grundlagen

Die Gemeinde Weiningen befindet sich im Ziurcher Limmattal im
Bezirk Dietikon und umfasst eine Fliache von rund 5.40 km?.
Das Siedlungsgebiet mit den beiden Dorfteilen Weiningen-Dorf
und Fahrweid-Weiningen nimmt ungeféhr 20 % dieser Flache
ein. In Richtung Limmat befindet sich der Autobahnverkehrs-
knotenpunkt Limmattaler Kreuz. Rund 8 % des Gemeindege-
biets werden von Nationalstrassenanlagen beansprucht. In der
stark vom Weinbau und der produktiven Landwirtschaft geprag-
ten Gemeinde leben rund 4'800 Einwohner. Knapp ein Drittel
der Gemeindeflache wird landwirtschaftlich genutzt und weist
viele Fruchtfolgeflachen auf. Rund 40 % ist bewaldet. Wei-
ningen-Dorf ist dank seiner historisch gepragten Struktur im
kantonalen Inventar der schutzwirdigen Ortsbilder aufgenom-
men worden.

Im kommunalen Richtplan sind einige geplante Verkehrswege
eingetragen, darunter der Ausbau der Autobahn sowie neue
Fuss- und Radwege. Diese Aus- und Neubauten beeinflussen
die Gewasserraumfestlegung jedoch nicht wesentlich.

Der Zonenplan zeigt die Grenzen des Siedlungsgebiets. Die
Gemeinde Weiningen ist demnach zustandig fir die Gewasser-
raumfestlegung der Dorfbach-Abschnitte beim Friedhof und im
Dorf Weiningen, fir den Chirzibachabschnitt und den kleinen
Weiher auf dem Friedhofareal, den Langgenbach-Abschnitt in
der Wohnzone Fahrweid sowie den Folenmoosbach am Sied-
lungsrand.

5
|- chigsterwald _—7= -+
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Kernzonenplan

E Gewasser offen/eingedolt
|I| Altbau (Umbau/Neubau im

Ausmass Altbau mdglich)

|I| Altbau (Umbau/Neubau

Im Kernzonenplan sind Altbauten definiert, die im Ausmass der
Altbauten umgebaut oder neu erstellt werden dirfen und Alt-
bauten, die innerhalb der Baubegrenzungslinien umgebaut oder
neu erstellt werden durfen. Der Dorfbach ist in der Kernzone
grosstenteils eingedolt, nur im bezeichneten Freiraum fliesst der
Bach auf einer kurzen Strecke offen.

innerhalb Baubegrenzungs- - |

linien mdglich)

/7 Freiraume

Quelle: Kernzonenplan Weiningen vom 19.5.2014

Sondernutzungsplanungen

Gestaltungsplan Unterdorf

eingedolter Dorfbach
E Gestaltungsplanperimeter

offentlicher Platz

E Zufahrt motorisierter
Verkehr

Quelle: GIS-Browser (maps.zh.ch)
Abrufdatum: 5.12.2017

Im Siedlungsgebiet gibt es diverse bestehende Gestaltungspla-
ne und Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht. Im Formular "Vorab-
klarung/terminliche Koordination" (Anhang) sind die bekannten
Gestaltungsplane aufgefiihrt. Der Dorfbach quert den Gestal-
tungsplanperimeter Unterdorf. Die restlichen Gestaltungsplane
tangieren keine Gewasser im Siedlungsgebiet.

Unterdorf

18
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Gestaltungsplan Werkanlage =~ Angrenzend an das Siedlungsgebiet wird zur Zeit der kantonale

Richi Gestaltungsplan fir die Werkanlage Richi revidiert. Fiir den Ab-
schnitt des Langgenbachs, der im Gestaltungsplanperimeter
liegt, wird der Gewasserraum im Rahmen der Nutzungsplanung
festgelegt. Der Gewasserraum fir den angrenzenden Abschnitt
des Langgenbachs im Siedlungsgebiet soll lickenlos daran an-
schliessen.

.' Gestaltungsplangebiet

El Langgenbach

l__] Geplanter Gewasserraum im Rahmen % o .
des Gestaltungplans Richi %, A : OB

.
e
% .
.
*e
.

Giessacher
e
.
.
.
.
.
. -
.
.
.
.
.

Lk AN

e

Gewasserraumentwurf: SWR, Daniel Rutz, 19.10.2018
GP-Perimeter: GIS-Browser (maps.zh.ch), Abrufdatum: 4.12.2018

Neugesta|tung Lindenkreu- Im Rahmen der Neugestaltung der Lindenkreuzung wird der

zung und Gewasserraum- Dprfbach im Bereich d_(_er Kreuzung verle_g_]t und hochwasser-
sicher ausgebaut. Daflir wurde der Gewasserraum am

feStIegung 18. August 2017 festgesetzt. Der Gewasserraum wurde auf
eine Breite von 7.50 m reduziert und asymmetrisch auf der
Strassenparzelle festgelegt. Gemass Beurteilung durch das
AWEL gewabhrleistet dieser Gewasserraum die Funktion fur den
Hochwasserschutz und stellt den Raumbedarf fir den Gewas-

serunterhalt sicher.

l__] Gewasserraum
=== Lindenkreuzung

Quelle: Situationsplan Gewasserraum-
festlegung, SWR, 26.1.2017
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Bestehende Gewasser-
abstandslinien

E’ Dorfbach
El Gewasserabstandslinie

Quelle: Amtliche Vermessung, Acht Grad Ost AG,

vom 15.11.2017

Leitbild Weiningen Dorf

Genereller
Entwasserungsplan

Auf einem kurzen Abschnitt des Dorfbachs sind auf Hohe des

Primarschulhauses Gewasserabstandslinien vorhanden.

Im Leitbild aus dem Jahr 2007 sind folgende Ideen fir die Ge-
wasserraumgestaltung festgehalten:

*  Dorfplatzgestaltung auf dem Parkplatz hinter dem Schliéssli
mit teilweiser Offnung des Dorfbachs (Prioritat mittelfristig)

* Revitalisierung des Triebbachs im Weininger Feld (Prioritat
mittel- bis langfristig)

Der Gemeinderat hat eine Offnung des Dorf- und Trilebbachs
abgelehnt. Eine Neugestaltung des Dorfplatzes hat keine Priori-
tat und die produktive Landwirtschaft soll weiterhin aktiv unter-
stltzt werden.

Im Generellen Entwéasserungsplan aus dem Jahr 2015 sind di-
verse Massnahmen fur die 6ffentlichen Gewasser festgelegt. Im
Siedlungsgebiet ist der Ausbau der Dorfbach-Eindolungen so-
wie der Bau eines Entlastungsgerinnes geplant. Zur Zeit ist
noch kein Projekt zum offenen Gerinne in Arbeit, deshalb kann
dieses Vorhaben bei der vorliegenden Gewasserraumfestle-
gung nicht bertcksichtigt werden. Weiter ist eine Studie in Ar-
beit zur Behebung eines Hochwasserdefizits des Dorfbachs im
Siiden des Siedlungsgebiets Weiningen. Eventuell soll die Ge-
wassersohle abgesenkt werden. Gemass Auskunft von SWR
Infra AG vom November 2018 kann die Absenkung jedoch
hdchstwahrscheinlich vermieden werden oder wird héchstens
geringfligig ausfallen. Die Ausscheidung des Gewasserraums
wird dadurch nicht beeinflusst.
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Quelle: Generelle Entwasserungsplanung —

Offentliche Gewasser, SWR Infra AG, 7.12.2015

Weitere Anforderungen

www.gewaesserraum.ch
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2.5 Weiterfuhrende Grundlagen

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen (Gewasserabstand
nach § 21 WWG, Gewasserabstandslinien, Gewasserbaulinien,
3-Meter Pufferstreifen gemass ChemRRV) bleiben in Kraft. Die
verschiedenen Vorgaben sollen jedoch harmonisiert werden,
damit kiinftig nur eine Vorgabe massgebend ist.

2.6 Grundsatze und Prinzipien der
Gewasserraumausscheidung

Die Gewasserraumausscheidung erfolgt nach den Grundsatzen
des Online-Werkzeugkastens Gewasserraum. Dies bedeutet
insbesondere die ortsspezifische Gesamtschau, die Festlegung
an allen offenen und eingedolten Gewassern gemass kantona-
lem Gewasserplan, den Nachweis der Hochwassersicherheit
sowie die Berucksichtigung zusatzlicher Kriterien wie die Ge-
wassernutzung und das Interesse der Siedlungsentwicklung.
Der Gewasserraum wird grundsatzlich beidseitig gleichmassig
angeordnet. In begriindeten Fallen kann der Gewasserraum
asymmetrisch festgelegt werden. Fir bereits bestehende, recht-
massig erstellte und bestimmungsgemass nutzbare Bauten und
Anlagen in der Bauzone, die sich innerhalb des Gewasser-
raums befinden, gilt eine Bestandesgarantie.
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Abschnitt a

Abschnitt b

<5m kein eigener
)(( Abschnitt

\

Abschnitt a

05m
07m Abschnitt b
1.0m

3. Abschnittsbildung

3.1 Kriterien

Die Abschnittsbildung erfolgt grundsétzlich gemass der Oko-

morphologie-Erhebung des AWEL, welche die Gewasser ge-

mass ihrer Okomorphologie, der Gerinnesohlenbreite und der
Breitenvariabilitat in Abschnitte unterteilt hat.

Fir die Gewéasserraumfestlegung werden die Okomorphologie-
Abschnitte gemass folgenden Kriterien zusammengefasst oder
unterteilt:

* Im Rahmen dieser Festlegung werden nur Gewasser im
Siedlungsgebiet berlicksichtigt, deshalb beginnen bzw.
enden die Abschnitte an den Grenzen des Siedlungsge-
biets. Wenn die Siedlungsgrenze weniger als 5 m von
einem Abschnittswechsel entfernt ist, dient der Abschnitts-
wechsel fur die Gewasserraumfestlegung zugleich als
Siedlungsgrenze.

*  Wenn aufeinanderfolgende Abschnitte dieselbe Breitenva-
riabilitdt aufweisen und die Sohlenbreiten sich nicht um
mehr als 0.5 m unterscheiden, kbnnen die Abschnitte zu-
sammengefasst werden. Falls die Differenzen dreier auf-
einanderfolgender Abschnitte jeweils weniger als 0.5 m be-
tragen, aber die Differenz zwischen dem ersten und letzten
Abschnitt mindestens 0.5 m betragt, erfolgt ein Abschnitts-
wechsel bei der grosseren Differenz der Sohlenbreite.

»  Fir Gewasserstrecken mit grossem Revitalisierungspoten-
zial werden einzelne Abschnitte gebildet.

»  Fdr Durchlasse und Briicken werden keine eigenen Ab-
schnitte gebildet.

*+  Wenn Gewasser sehr nahe an der Siedlungsgrenze oder
auf derselben verlaufen, so dass sich ein grosser Teil des
Gewasserraums im Siedlungsgebiet befindet, werden flir
diese Strecken Abschnitte gebildet.

Weitere Kriterien flr die Abschnittsbildung sind:

»  Gefahrenbereiche gemass Naturgefahrenkarte
* Eindolungen
*  Nutzungszonen, Schutzgebiete

»  Siedlungsstruktur (bei angedachter Reduktion im dicht
Uberbauten Gebiet)
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Dorfbach

oOffentliches Gewasser Nr. 2.0

Langgenbach

oOffentliches Gewasser Nr. 2.0

Chdrzibach

offentliches Gewasser Nr. 2.1

Folenmoosbach
oOffentliches Gewasser Nr. 3.0

Weiher Friedhof aus
Festlegungsperimeter
entlassen

3.2  Abschnitte Fliessgewasser

Fir den Dorfbach werden in Weiningen-Dorf sieben Abschnitte
gebildet und auf dem Friedhofareal zwei Abschnitte. Die sieben
Abschnitte in Weiningen-Dorf unterscheiden sich durch die
Okomorphologie, das Revitalisierungspotenzial, die Hochwas-
sergefahrdung und die baulichen Gegebenheiten. Der Abschnitt
Dor_2 ist aufgeteilt in Dor_2a und Dor_2b. Zwischen diesen
Teilabschnitten liegt die Lindenkreuzung, wo der Gewasser-
raum bereits festgelegt wurde (Kapitel 2.4).

Der Langgenbach liegt nur auf einer Strecke von knapp 180 m
im Siedlungsgebiet. Es wird somit nur ein Abschnitt gebildet
(Lan_1). Der lickenlose Anschluss an die Gewasserrdume von
Geroldswil und den Kantonalen Gestaltungsplan Werkanlage
Richi wird sichergestellt.

Der Churzibach liegt nur auf einer Strecke von rund 70 m im
Siedlungsgebiet bzw. an der Siedlungsgrenze. Fur diese Stre-
cke wird ein Abschnitt gebildet (Chu_1).

Der Folenmoosbach fliesst hauptsachlich durch Wald- und
Landwirtschaftsgebiet. Vor dem Zusammenfluss mit dem Dorf-
bach fliesst er auf einem Abschnitt durch eine Wohnzone
(Fol_2) und auf einem Abschnitt entlang der Siedlungsgrenze
(Fol_1). Dazwischen liegt eine kurze Gewasserstrecke ausser-
halb des Siedlungsgebiets. Im Sinne einer gesamtheitlichen Be-
trachtung wird dieser Teil im Abschnitt Fol_1 miteinbezogen.

3.3 Stehende Gewasser

Der kleine Weiher beim Friedhof mit einer Flache von rund

100 m? befindet sich im Siedlungsgebiet. Grundsatzlich kann
bei Gewassern, die kleiner als 0.5 ha sind, auf die Festlegung
eines Gewasserraums verzichtet werden. Aufgrund der Hoch-
wasserschwachstelle beim Weiherablauf und dem aktiven Was-
serrecht im Hauptschluss (Rickhaltebecken wird vom Gewas-
ser direkt durchflossen) soll ein Gewasserraum festgelegt
werden. Der Weiher gehort jedoch zum Gesamtsystem des
Grossen Weihers, der sich ausserhalb des Siedlungsgebiets
befindet. Im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtung soll der
Gewasserraum fur die Weiher gleichzeitig festgelegt werden,
entweder durch den Kanton oder im Rahmen eines Wasserbau-
projekts.
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Dorfbach

oOffentliches Gewasser Nr. 2.0

Langgenbach

oOffentliches Gewasser Nr. 2.0

Chdrzibach

offentliches Gewasser Nr. 2.1

Folenmoosbach
oOffentliches Gewasser Nr. 3.0

4. Bemessung Gewasserraum
4.1 Gewasserraum nach GSchG/GSchV

In der Tabelle Festlegung Gewasserraum, Schritt 2, sind die mi-
nimalen Gewasserraume berechnet und in den Planen in der
Beilage dargestellt.

Der minimale Gewasserraum in den Abschnitten Dor_2, Dor_3,
Dor_4, Dor_6 und Dor_7 wurde anhand des Dolendurchmes-
sers gemass Werkleitungskataster der Acht Grad Ost AG vom
10.1.2018 ermittelt. Die Sohlenbreite im Abschnitt Dor_10
wurde anhand der Angabe im Massnahmenplan Gefahrenkarte
der SWR vom 15. Januar 2016 ermittelt.

Fir die offen gefiihrten Abschnitte Dor_1 und Dor_5 sowie
Dor_8 dienten die Sohlenbreiten gemass Okomorphologie im
GIS-Browser als Grundlage. Der Abschnitt Dor_9 weist gemass
Okomorphologie eine Gerinnesohlenbreite von 1.4 bis 1.8 m
auf. In den Daten der Amtlichen Vermessung ist das Gerinne
rund 1.4 m breit. Gemass dem Vorschlag des AWEL wird eine
Gerinnesohlenbreite von 1.4 m angenommen.

Die Dorfbach-Abschnitte befinden sich nicht in einem Schutz-
gebiet nach GSchV und die Gerinnesohle ist tiberall schmaler
als 15 Meter. Der Gewasserraum wird deshalb fiir alle Abschnit-
te nach Art. 41a Abs. 2 GSchV bemessen und betragt zwischen
11 und 13 m.

Der Abschnitt Lan_1 befindet sich nicht in einem Schutzgebiet
nach GSchV und die Gerinnesohle ist schmaler als 15 Meter.
Der minimale Gewasserraum fur den Langgenbach wird somit
nach Art. 41a Abs. 2 GSchV festgelegt und betragt 14.5 m.

Der Abschnitt Chii_1 befindet sich nicht in einem Schutzgebiet
nach GSchV und die Gerinnesohle ist schmaler als 15 Meter.
Somit wird der minimale Gewéasserraum nach Art. 41a Abs. 2
GSchV bemessen und betragt 11 m.

Die Abschnitte Fol_1 und Fol_2 befinden sich nicht in einem
Schutzgebiet nach GSchV und die Gerinnesohle ist schmaler
als 15 Meter. Gemass Okomorphologie ist die Gerinnesohle im
Abschnitt Fol_1 0.3 m breit und im Abschnitt Fol_2 0.6 m. In
den Daten der Amtlichen Vermessung ist das Gerinne jedoch
0.5 bis 0.8 m breit. Es wird deshalb fur beide Abschnitte eine
Gerinnesohlenbreite von 0.6 m angenommen. Der minimale
Gewasserraum fur den Folenmoosbach wird nach Art. 41a
Abs. 2 GSchV festgelegt und betragt 11 m.
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Dorfbach

Hochwasserschutz

Schutzziel

Abschnitte Dor_1 und Dor_3 bis Dor_6 und Dor_9

Abschnitte Dor_2 und Dor_7

4.2  Erhohung Gewasserraum

Im Folgenden wird pro Gewasserabschnitt geprift, ob der Ge-
wasserraum fir den Hochwasserschutz, die Revitalisierung
oder fir eine Gewassernutzung erhéht werden soll.

Die Erhdhung fir den Natur- und Landschaftsschutz wird nicht
separat gepriift, da bei allen Gewasserabschnitten, die Revitali-
sierungspotenzial aufweisen oder wenig beeintrachtigt bis na-
turnah/naturlich sind, der Gewasserraum bereits fiir die Revitali-
sierung erhoht wird. Eine weitere Erhdéhung ist deshalb nicht no-
tig, da sich Weiningen nicht im Vorranggebiet fur naturnahe und
asthetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewasser gemass
kantonalem Richtplan befindet. Die Limmat ist im Richtplan zur
Aufwertung vorgesehen, befindet sich jedoch in der Zustandig-
keit des Kantons.

Der Dorfbach weist gemass dem Technischen Bericht Gefah-
renkartierung Limmattal vom 28. Oktober 2008 Kapazitatseng-
passe auf. Beim Friedhof ist der Ablauf des Weihers zu klein
und nach dem Zusammenfluss mit dem Chiirzibach ist die Ka-
pazitat des Gerinnes ungenigend.

Bei den Abschnitten Dor_2 und Dor_7 gilt HQ30 als Schutzziel
aufgrund des mittleren bis grossen Naturgefahren-Risikos, bei
Dor_3 bis Dor_6 gilt ebenfalls HQ3qo aufgrund der nahegelege-
nen Sonderobjekte wie Feuerwehrstitzpunkt, Schiéssli, Kirche
etc.

Bei den Abschnitten Dor_1 und Dor_8 bis Dor_10 gilt das
Schutzziel HQ1qo.

Kein Hochwasserdefizit, somit keine Erhéhung nétig.

Die Kapazitat im Abschnitt Dor_2 muss gemass dem Techni-
schen Bericht Gefahrenkartierung Limmattal vom 28. Oktober
2008 8.6 m®/s (HQ300 bei km 2.93) betragen und bei Dor_7
7.4 m®s (HQaqo bei km 3.37).

In der Massnahmenplanung Gefahrenkarte der SWR vom

15. Januar 2016 ist im Abschnitt Dor_7 ein Ausbau der beste-
henden Eindolung und der Neubau eines zusatzlichen offenen
Bachgerinnes vorgesehen. Die Planung dazu hat jedoch noch
nicht begonnen, deshalb soll der Gewasserraum fur die beste-
hende Eindolung festgelegt werden.

In den Abschnitten Dor_2, Dor_3 und Dor_7 kann auf einen
Unterhaltsstreifen verzichtet werden, da die Abschnitte unter-
halb von Strassen verlaufen. Der Zugang zur Dole ist somit ge-
wahrleistet.
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Querprofil Abschnitt Dor_2

Quelle: Leitungskataster Acht Grad Ost AG

vom 10.1.2018

Abschnitt Dor_8

Querprofil Abschnitt Dor_8

Quelle: Terrain GIS-Browser
Kanton Zirich vom 9.1.2018

Abschnitt Dor_9

Die Berechnungen sind in der Tabelle Nachweis Hochwasser-
schutz im Anhang enthalten. Zuséatzlich wurde ein Querprofil er-
stellt fir den Abschnitt Dor_2. Dieser Abschnitt der Eindolung
muss die grosste Abflusskapazitat aufweisen. Aufgrund der Be-
rechnungen und der Querprofilbetrachtung genigt fiir den
Hochwasserschutz ein Gewasserraum von 5 m Breite. Fur den
Abschnitt Dor_7, der eine geringere Abflusskapazitat haben
muss als der Abschnitt Dor_2, geniigt somit ein Gewasserraum
von 5 m Breite ebenfalls.

Bendtigter Raum HWS
Strassenraum (Unterhaltsweg) 5.0m _
bendtigte Dole HQ300E e a E
heutige Dole _| < 2
171167 1.7

Gemass der Tabelle Nachweis Hochwasserschutz im Anhang
und der Querprofilbetrachtung genigt fir den Abfluss von

2.3 m%/s (HQ1q bei km 3.47 gemass Gefahrenkartierung) der
minimale Gewasserraum von 13 m Breite (inklusive einseitiger
Unterhaltsstreifen von 3 m).

Freibord 0.5m | ...
ﬁﬁnterhalt
73 E— ‘\'L HQWO\ 3m
Raumbedarf HWS

Gewasserraumfestlegung 13.0m

Nordlich des Abschnitts Dor_9 muss gemass Gefahrenkarte der
Weiherauslass vergréssert werden, um das Hochwasserdefizit
zu beheben. In der Tabelle Nachweis Hochwasserschutz ist er-
wiesen, dass das Gerinne nach dem Weiherauslass fiir das
Schutzziel HQ100 gentigend gross ist. Ein Unterhaltsweg ist ein-
berechnet im Querprofil, aber nicht unbedingt nétig, der Zugang
ist Uber das Friedhofsgelande gesichert. Der Abfluss im Ab-
schnitt Dor_9 betragt gemass Gefahrenkarte und Riicksprache
mit SWR, Martin Gutmann, vom 9. Januar 2018 2.0 m?s.
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Querprofil Abschnitt Dor_9

Quelle: Terrain GIS-Browser
Kanton Zrich vom 9.1.2018

Dorfbach

Revitalisierung

Beispiel neuer Bachlauf bei Revitalisierung

Unterhalt 3 m P, > :rgibord 0.5m
100

Raumbedarf HWS

Gewasserraumfestiegung 13.4 m

Der Abschnitt Dor_1 ist wenig beeintrachtigt und es ist kein wei-
terer Nachweis vorhanden, deshalb soll der Gewasserraum
nach Art. 41a Abs. 1 GSchV bestimmt werden. Gemass dieser
Berechnung betragt der Gewasserraum 11 m. Auch der Ab-
schnitt Dor_9 ist wenig beeintrachtigt bis naturnah und es ist
kein weiterer Nachweis vorhanden, somit wird der Gewasser-
raum gemass Art. 41a Abs. 1 GSchV von 11 auf 13.4 m erhéht.

Im Leitbild Weiningen-Dorf aus dem Jahr 2007 ist die |dee einer
Dorfplatzgestaltung auf dem Parkplatz hinter dem Schidssli mit
teilweiser Offnung des Dorfbachs erwahnt. Zur Zeit ist bei den
entsprechenden Abschnitten Dor_3 bis Dor_6 keine Revitalisie-
rung geplant. Um eine allfallige zukiinftige Offnung zu ermégli-
chen (Kosten-Nutzen-Verhaltnis ist noch zu prifen), soll der
Gewasserraum asymmetrisch festgelegt werden. Bei einer sym-
metrischen Anordnung wirde eine Ubermassig grosse Flache
unbebaubar und ein neuer offener Bachlauf ware nicht mdglich.

Die restlichen Dorfbachabschnitte sind stark beeintrachtigt, na-
turfremd oder eingedolt und weisen gemass kantonaler Revitali-
sierungsplanung kein grosses Potenzial auf.

. = - ruy r— ‘ <]

7eutzlzgcgelr Bachlauf, “ ! : 5
sl st s N S | T Dor_3 ;

B s — f—— = :

\\\\\\\ = Symmetr[SC

——

““*—h‘eﬁfft"egung
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Dorfbach

Gewassernutzung

Chdrzibach

Hochwasserschutz, Revitalisierung und
Gewassernutzung

Folenmoosbach

Hochwasserschutz

Querprofil Abschnitt Fol_1
Durchlass

Quelle: Leitungskataster Acht Grad Ost AG
vom 10.1.2018

Revitalisierung und Gewassernutzung

Die Weininger Ebene bietet sich geméass Landschaftsentwick-
lungskonzept Limmattal zur Erholungsnutzung an. Die Gemein-
de Weiningen unterstitzt jedoch aktiv die produktive Landwirt-
schaft und plant deshalb zur Zeit keinen Ausbau der Erholungs-
nutzung. Beim Abschnitt Dor_1 ist keine Wegverbindung vor-
handen oder geplant, deshalb ist keine Erh6hung nétig.

In den Abschnitten Dor_3 bis Dor_6 entsteht durch die asym-
metrische Festlegung ein zusammenhangender Gewasser-
raum, der auch fir eine allfallige kiinftige Erholungsnutzung ge-
nigend Platz bietet. Die eingedolten Dorfbachabschnitte Dor_2
und Dor_7 bieten sich nicht an fur eine Gewassernutzung. Die
Abschnitte Dor_8 bis Dor_9 befinden sich auf dem Friedhofare-
al, das bereits gentigend Raum fur Erholungssuchende bietet.

Beim Chirzibach Chi_1 ist kein Hochwasserdefizit vorhanden
und eine Gewassernutzung oder Revitalisierung bietet sich auf-
grund der Eindolung nicht an, somit ist keine Erhdhung nétig.

Das Gerinne in den Abschnitten Fol_1 und Fol_2 ist grundsatz-
lich gentigend gross. Allerdings ist der Durchlass Friedhofstras-
se zu Beginn des Abschnitts Fol_1 mit einem Durchmesser von
500 mm und einer Kapazitat von 1.0 m%/s geméass Gefahrenkar-
te zu klein. Der Abfluss HQ3q0 betragt 3.0 m®/s. Gemass der Ta-
belle Nachweis Hochwasserschutz im Anhang und der folgen-
den Querprofilbetrachtung fir den Durchlass genligt der mini-
male Gewasserraum von 11 m fiir die Ableitung des HQj3qo.

Bendtigter Raum HWS
6.2m

Unterhaltsjg_} 3m
" E

bendtigte D(')/e—‘Hng(%,;? S

heutige Dole -~
1.2 %_1.
0.8

Eine Revitalisierung ist nicht geplant, da die Abschnitte kiinst-
lich/naturfremd sind und nicht im Vorranggebiet gemass kanto-
nalem Richtplan liegen. Auch eine Gewassernutzung bietet sich
nicht an, da sich keine Wegverbindungen ergeben. Im Land-
schaftsentwicklungskonzept Limmattal sind ebenfalls keine
Massnahmen flir dieses Gebiet festgehalten.
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Langgenbach

Hochwasserschutz und Gewassernutzung

Revitalisierung

Schema Situation Langgenbach

Schema Revitalisierung Langgenbach

Beim Langgenbach Lan_1 ist kein Hochwasserdefizit vorhan-
den, somit ist keine Erhéhung nétig aus Hochwasserschutz-
grinden. Fir eine allfallige Gewassernutzung, beispielsweise
eine neue Wegverbindung vom Weininger Feld zur Limmat,
steht im minimalen Gewasserraum von 14.5 m genigend Raum
zur Verfigung und es ist keine zusatzliche Erhéhung nétig.

Der Abschnitt Lan_1 weist gemass kantonaler Revitalisierungs-
planung ein grosses Revitalisierungspotenzial auf. Wenn der
Gewasserraum nach Art. 41a Abs. 1 GSchV festgelegt wiirde,
verbreiterte er sich von 14.5 m auf 23 m. Diese massive Erh6-
hung ist aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz nicht gerecht-
fertigt, wie die nachfolgenden Schemas zeigen. Das Gerinne ist
heute gemass Okomorphologie-Erhebung des Kantons kiinst-
lich/naturfern. Die Béschung und die Sohle sind verbaut und die
Boschung ist sehr steil.

Minimaler Gewasserraum 14.5 m

Parzelle 8m

387.8
Freibord ca. 0.5 m
i i HQu0 Boschung/Sohle verb, il
Gerinnesohlenbreite 1.5m %, 12.6 m¥/s oschung/Sohle verbaut/stei I

Qair

Der Langgenbach hat einen Minimalabfluss von 11 I/s. Eine Re-
vitalisierung des Gewassers ist in einem Gewasserraum von
14.5 m gut moglich. Es besteht gentigend Platz, um die Verbau-
ungen zu entfernen, die Béschungen abzuflachen, die Uferbe-
stockung aufzuwerten sowie die Sohle zu strukturieren und in
Breite und Tiefe zu variieren. Mit diesen Massnahmen kénnen
die Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes erreicht werden:
standorttypische Lebensgemeinschaften, Strukturvielfalt, besse-
re Langs-/Quervernetzung und eine dynamische Entwicklung
des Gewassers. Somit soll im Abschnitt Lan_1 ein Gewasser-
raum von 14.5 m festgelegt werden.

Minimaler Gewasserraum 14.5 m
Parzelle 8m

W \#

387.8
‘*v’ Freibord 0.5 m »“"
HQ, o0, 12.6 m*/s 1:3
Variierende Béschung 71:3 i Qa7 386.2
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Dorfbach Weiningen-Dorf

Abschnitte Dor_2a/b und Dor_7

Harmonisierung mit bereits festgelegtem
Gewasserraum

4.3  Anpassung an die baulichen
Gegebenheiten

Der Dorfbach fliesst auf den Abschnitten Dor_2 bis Dor_7 durch
das Hauptsiedlungsgebiet der Gemeinde. Der Dorfbach fliesst
nur auf dem 26 Meter kurzen Abschnitt Dor_5 oberflachlich (na-
turfremd verbaut) und ist ansonsten eingedolt.

Der Bach verlauft in den Abschnitten Dor_2 und Dor_7 einge-
dolt in Strassenparzellen durch das Zentrum von Weiningen, wo
kein theoretisches Offnungspotenzial vorhanden ist. Das Revi-
talisierungspotenzial ist gemass der kantonalen Revitalisie-
rungsplanung gering. Die angrenzenden Grundstlicke sind dicht
Uberbaut oder bilden eine Baullicke, die fur eine bauliche Ver-
dichtung pradestiniert sind. Es gibt in diesem Gebiet keine be-
deutenden, siedlungsinternen Griinrdume und aufgrund der
Eindolungen keine Ufervegetation. Im Abschnitt Dor_7 verlauft
der Dorfbach zudem unterhalb eines historischen Verkehrswe-
ges von lokaler Bedeutung. Eine Reduktion des Gewasser-
raums in den Abschnitten Dor_2 und Dor_7 ist aus diesen
Grunden sinnvoll. Ebenso ist die asymmetrische Anordnung zur
Anpassung auf die Strassenparzellen angebracht. Damit der
Gewasserraum reduziert und asymmetrisch angeordnet werden
kann, muss der Hochwasserschutz auch im reduzierten Raum
gewahrleistet sein. Diese Voraussetzung ist gemass dem An-
hang Nachweis Hochwasserschutz und den Querprofilen in Ka-
pitel 4.2 gegeben.

Zwischen den Abschnitten Dor_2a und Dor_2b wurde der Ge-
wasserraum im Rahmen des Wasserbauprojekts an der Linden-
kreuzung am 18. August 2017 festgelegt. Der Gewasserraum
wurde auf 7.5 m reduziert und asymmetrisch angeordnet. Die
Abschnitte Dor_2 und Dor_7 sollen analog festgelegt werden.
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Interessenabwégung

Harmonisierung
Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung
(ChemRRV)

Bestehende Gewasserparzellen

Gewasserbaulinien

Bestehende Gewéasserabstandslinien

In den Abschnitten des Dorfbachs Dor_2 und Dor_7 kann der
Dorfbach nicht gedffnet werden. Der Erhalt der unverzichtbaren
ober- und unterirdischen Infrastrukturen und der Ortsbildschutz
sind in diesen Abschnitten héher zu gewichten als die Verbes-
serung der Zuganglichkeit des Fliessgewassers. Dies wurde
auch bereits im Rahmen des erwahnten Wasserbauprojekts fur
den Dorfbach an der Lindenkreuzung (zwischen Dor_2a und
Dor_2b) festgestellt.

In den Abschnitten Dor_3 bis Dor_6 hingegen ist ein theoreti-
sches Offnungspotenzial vorhanden. Der Abschnitt Dor_3 weist
immerhin ein mittleres Revitalisierungspotenzial auf. Statt den
parallel verlaufenden Eindolungen kénnte der Dorfbach even-
tuell in einem offenen Gerinne geflihrt werden. Der Gewasser-
raum von 11 m firr die Abschnitte Dor_3 bis Dor_6 soll deshalb
asymmetrisch angeordnet werden, damit ein zusammenhan-
gender Gewasserraum von 22.3 m Breite entsteht und eine
Offnung des Gewassers potenziell méglich wird.

4.4  Schlussprifung

Die Harmonisierung mit der Chemikalien-Risikoreduktionsver-
ordnung (Stand vom 1. Januar 2018) erfolgt weitgehend, da der
Gewasserraum in Weiningen mindestens 7.5 m betragen soll.
Somit ist bei einer symmetrischen Anordnung der Abstand von
3 m gemass ChemRRYV enthalten. In den Bereichen der asym-
metrischen Anordnung in den Abschnitten Dor_2 bis Dor_7 ist
der Abstand teilweise kleiner und der 3-Meter-Abstand fir
Pflanzenschutzmittel gemass ChemRRYV gilt weiterhin zusatz-
lich.

Gewasserparzellen sind nur bei den Abschnitten Dor_1 und
Lan_1 vorhanden. Bei beiden Abschnitten wird die Gewasser-
parzelle vollstdndig im neuen Gewasserraum enthalten sein.

In Weiningen sind keine Gewasserbaulinien vorhanden.

Gewasserabstandslinien bestehen nur auf einer Teilstrecke des
Abschnitts Dor_1 (siehe Kapitel 2.4). Diese sichern einen Raum
von rund 17 m Breite (asymmetrisch). Im sudlichen Teil des Ab-
schnitts Dor_1 ist keine Gewasserabstandslinie vorhanden und
es grenzt eine Fruchtfolgeflache an den Dorfbach. Um einen
zusatzlichen Verlust von Fruchtfolgeflachen zu vermeiden, soll
auf eine Harmonisierung verzichtet und der Gewasserraum bei
den vorgesehenen 11 m Breite festgesetzt werden. Die beste-
hende Gewasserabstandslinie soll bei der nachsten Revision
der Bau- und Zonenordnung aufgehoben werden.
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Neue Gewasserabstandslinie

Gewasserabstand nach § 21 WWG

Die Sicherung eines Zwischenbereichs mit einer neuen Gewas-
serabstandslinie ist nur in den Abschnitten Dor_4 bis Dor_6
sinnvoll. Aufgrund der asymmetrischen Anordnung ist es sinn-
voll, als Ubergangsregelung bis zu einer allfalligen kiinftigen
Offnung zusétzlich eine Gewasserabstandslinie festzulegen.
Diese soll sich 6stlich des Gewassers in einem Abstand von ca.
5.5 m zur Gewasserachse befinden, um insbesondere den of-
fen fliessenden Abschnitt Dor_5 zu schiitzen.

Bei den ubrigen Abschnitten ist der Gewasserraum Uberall ge-
nigend gross bemessen. Die Abschnitte Dor_2, Dor_3 und
Dor_7 sind trotz der asymmetrischen Festlegung vor Uberstel-
lung geschiitzt, da sie unterhalb von Strassen verlaufen.

Die Gewasserabstandslinie soll bei der nachsten Revision der
Bau- und Zonenordnung festgelegt werden (6ffentliche Auflage
vom 18. April bis 17. Juni 2019).

Gewasserabstandslinie

Der heute glltige Gewasserabstand nach § 21 WWG wurde fir
die Gewéasserabschnitte mit Hochwasserschutzdefizit anhand
eines theoretischen Profils mittels Werten aus der Gefahrenkar-
te berechnet, siehe Tabelle Nachweis Hochwasserschutz. Die
Resultate zeigen, dass der Gewasserabstand nach § 21 WWG
teilweise grosser als der neu festzulegende Gewasserraum ist.

Da der Gewasserabstand nach § 21 WWG jedoch mit dem In-
krafttreten des Wassergesetzes durch den Gewasserraum ab-
geldst wird, ist die Harmonisierung der Vorgaben nicht zweck-
massig.
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Recht- und Zweckmassigkeit

Dorfbach Friedhofareal

Auswirkung auf
Fruchtfolgeflachen

Die festzulegenden Gewasserrdume sind recht- und zweckmas-
sig. Es verbleibt eine verhaltnismassige bauliche Nutzung und
die Eigentumsbeschrankungen sind verhaltnismassig. Eine
ortsbauliche Entwicklung ist auch ohne Ausnahmebewilligungen
moglich. Sinnvolle Alternativen bieten sich einzig bei den Ab-
schnitten Dor_3 bis Dor_6. Eine symmetrische Festlegung er-
gibt keinen grésseren Handlungsspielraum fur die ortsbauliche
Entwicklung bzw. wirde diese noch mehr einschranken. Nur ein
Verzicht auf die Gewasserraumfestlegung wiirde den Hand-
lungsspielraum etwas vergrdssern. Dies ist jedoch bei den Ab-
schnitten Dor_3, Dor_4 und Dor_6 nicht méglich, weil die Dole
dann nicht mehr vor Uberstellung geschiitzt ist.

Ausserhalb des Dorfs Weiningen und inmitten des Landwirt-
schaftsgebiets Altberg befindet sich der Friedhof in einer Zone
fur offentliche Bauten. Aufgrund des wenig beeintrachtigten Ge-
wassers im Abschnitt Dor_9 soll der Gewasserraum gemass
Biodiversitatskurve festgelegt werden und somit 13.4 m breit
sein. Dadurch werden einige Grabfelder tangiert. Die Abklarun-
gen mit Manuela Hani, AWEL, vom 9. April 2018 haben erge-
ben, dass die weitere Nutzung der Grabfelder unter die Bestan-
desgarantie fallt, da diese standortgebunden sind. Die Bewirt-
schaftung der Vegetation muss jedoch extensiv sein, es dirfen
keine Dunger- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.

Von der geplanten Gewasserraumfestlegung sind einige Frucht-
folgeflachen betroffen (siehe Plan Nr. 8). Im Abschnitt Dor_1 lie-
gen 498 m? im geplanten Gewasserraum und im Abschnitt
Dor_8 und Dor_9 insgesamt 34 m?. Im Abschnitt Chii_1 befin-
det sich eine kleine Flache (weniger als ein Quadratmeter) im
geplanten Gewasserraum.
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5. Ausscheidung Gewasser-
raum

Die definitive Ausscheidung der Gewasserraume ist in den
Planen Nrn. 1-7 in der Beilage dargestellit.
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Oktober 2017

April 2018

Juni 2018

Anfang Juli 2018

Bis Ende August 2018

Dezember 2018

Januar bis Marz 2019

6. Mitwirkung

6.1 Verfahren zur Festlegung des
Gewasserraums

Die Festlegung des Gewasserraums erfolgt nach § 15 e
HWSchV im vereinfachten Verfahren.

Auftrag der Gemeinde Weiningen an Planungsbiiro

Fertigstellen Entwurf Gewasserraumfestlegung (Planungsbiiro)

Genehmigung Entwurf Gewasserraumfestlegung (Gemeinde)

Einreichen Unterlagen zur Vorprifung beim AWEL

Vorprifung AWEL (60 Tage)

Bereinigung Entwurf (Gemeinde)

Offentliche Auflage und Orientierung
Grundeigentimer (60 Tage)

Grundeigentiimerverbindliche Festlegung durch Baudirektion

Offentliche Bekanntmachung der Festlegung durch die
Gemeinde

Evtl. Rechtsmittelverfahren (Baurekursgericht)

Veroffentlichung rechtskraftige Gewasserraume
unter maps.zh.ch
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Antrage zur Darstellung

6.2 Vorprufung AWEL

Mit dem Vorprifungsbericht vom 21. September 2018 hat das

AWEL (Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft) Stellung ge-

nommen zur geplanten Gewasserraumfestlegung. Die Antrage
wurden wie folgt berlcksichtigt:

Der Gewasserraum bei den beiden Koordinatenpunkten 68
und 72 ist zu verbinden.

» Die Gemeindenamen sind richtig zu platzieren.

. Das Inventar der schitzenswerten Ortsbilder ist unter den
kantonalen Grundlagen aufzufuhren.

» Der Kernzonenplan ist zu ergénzen.

+ Die Fruchtfolgeflachen sind im Bericht in einem eigenem
Kapitel abzuhandeln.

» Der Generelle Entwasserungsplan und die dazu laufenden
Studien sind als kommunale Grundlagen aufzufihren und
zu evaluieren, ob sie Einfluss auf den Gewasserraum
haben, insbesondere im Abschnitt Dor_1.

» Der offentliche Gestaltungsplan Werkanlage Richi ist in den
kommunalen Grundlagen zu ergadnzen und es ist im Ab-
schnitt Lan_1 ein lickenloser Anschluss an die Gewasser-
raume des Gestaltungsplans und der Gemeinde Geroldswil
sicherzustellen.

Die Antrage wurden beriicksichtigt. Die Plane wurden ange-
passt und der Bericht entsprechend erganzt: Schiitzenswerte
Ortsbilder im Kapitel 2.2, Kernzonenplan im Kapitel 2.4, Frucht-
folgeflachen im Kapitel 4.4, Genereller Entwasserungsplan und
Studien im Kapitel 2.4, GP Werkanlage Richi im Kapitel 2.4. Die
Gewasserraumfestlegung wird mit der Gemeinde Geroldswil
und den Verfassern des Gestaltungsplans Richi koordiniert.

Antrag Gerinnesohlenbreiten

Die Angaben zur aktuellen Gerinnesohlenbreite beim Folen-
moos- und Dorfbach sind zu korrigieren.

Der Antrag wurde bericksichtigt, siehe Kapitel 4.1.
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Antrag Abschnittsbildung

Prifen, ob fir die Abschnitte zwischen Fol_1 und Fol_2 sowie
Dor_7 bis Dor_8, die sich ausserhalb des Siedlungsgebiets be-
finden, ebenfalls ein Gewéasserraum ausgeschieden werden
kann (auch ausserhalb des Siedlungsraums).

Der Antrag wurde teilweise berlcksichtigt. Flr den kurzen Ab-
schnitt zwischen Fol_1 und Fol_2 wird der Gewasserraum
ebenfalls festgelegt. Die Abschnitte Fol_1 und Fol_2 wurden zu
einem Abschnitt zusammengefasst. Beim Dorfbach ist der Ab-
schnitt ausserhalb des Siedlungsgebiets langer und der Gewas-
serraum soll nicht in diesem Verfahren festgelegt werden.

Antrag Gewasserraum
Lan_1

Der Abschnitt Lan_1 soll nahtlos an den Gewasserraum des
offentlichen Gestaltungsplans Werkareal Richi und der Gemein-
de Geroldswil anschliessen.

Der Antrag wurde bericksichtigt, die Gewasserraume werden
aufeinander abgestimmt.

Antrag Gewasserraum
Dor_5

Der Gewasserraum im Abschnitt Dor_5 ist anzupassen oder
mittels kommunaler Gewasserabstandslinie vor weiteren Bauten
und Anlagen zu sichern.

Der Antrag wurde bertcksichtigt, es wird eine kommunale Ge-
wasserabstandslinie festgelegt, siehe Kapitel 4.4.

Antrag Gewasserraum
Dor_3

Der Hochwasserentlastungskanal im Abschnitt Dor_3 muss voll-
standig im Gewasserraum liegen.

Der Antrag wurde bericksichtigt.

Antrag Weiher Friedhof und
Abschnitt Dor_10

Der Weiher Friedhof und der Abschnitt Dor_10 sind aus dem
Festlegungsperimeter zu entlassen.

Der Antrag wurde bericksichtigt.

Antrag Gewasserraum
Lan_1

Der Gewasserraum des Langgenbachs ist gemass Biodiversi-
tatskurve festzulegen. Bei Unterschreitung ist der erforderliche
Raumbedarf fiir eine Revitalisierung zu ermitteln.

Der Antrag wurde beriicksichtigt, der Raumbedarf fir die Revi-
talisierung wurde ermittelt.
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Offentliche Auflage

Antrag Reduktion

Begriindung

6.3 Offentliche Auflage

Die Gemeinde legte gemass §§ 15 e HWSchV die aufgrund der
kantonalen Vorprifung Uberarbeiteten Unterlagen zur Gewas-
serraumfestlegung sinngemass nach §§ 6 und 7 Abs. 2 PBG
vom 25. Januar 2019 bis 22. Marz 2019 wahrend 60 Tagen 6f-
fentlich auf und machte die Planauflage 6ffentlich bekannt.
Wahrend dieser Frist konnte sich jedermann zum Entwurf aus-
sern (§ 15 g Abs. 4 HWSchV).

Innert der Auflagefrist sind zwei Schreiben eingegangen, beide
hinterfragen die Berechnung der Gewasserraumbreite beim
Langgenbach und beantragen eine Reduktion.

Die Breite des Gewasserraums fir den Langgenbach sei auf
14.5 m zu reduzieren.

Der Gewasserraum kénne aus rechtlicher Sicht nicht nach

Art. 41a Abs. 1 GSchV berechnet werden. Die Antragsteller hin-
terfragen, ob der Korrekturfaktor von 2 fir die Breitenvariabilitat
mit dem Bundesrecht vereinbar ist. Alleine aufgrund des Revita-
lisierungspotenzials ohne entsprechende Revitalisierungsab-
sicht sei der Gewasserraum nicht zu erhdhen. Die Rechtsgleich-
heit sei zu berlicksichtigen und somit der Gewasserraum nicht
breiter als im benachbarten Richiareal festzulegen. Der definiti-
ve Gewasserraum solle die Breite des Uferstreifens gemass
Ubergangsbestimmungen nicht tiberschreiten.

Stellungnahme Gemeinderat

Der Antrag wurde bericksichtigt.

Begriindung

Bei Gewasserabschnitten mit grossem Revitalisierungspotenzial
muss der Gewasserraum nach Art. 41 Abs. 3 GSchV erhéht
werden. Gemass Praxis des Kantons Zirich wird der Gewasser-
raum in diesem Fall nach der Biodiversitatskurve berechnet,
dies ist eine vom Bund eingefihrte Gewasserraumbreite zur Si-
cherstellung und Férderung der naturlichen Vielfalt standortge-
rechter Tier- und Pfanzenarten. Der minimale Gewasserraum
von 14.5 m beim Langgenbach ware somit auf 23 m erhdht wor-
den. Die Alternative dazu ist der Nachweis des Raumbedarfs fiir
eine Revitalisierung. Der Gemeinderat konnte dem AWEL nun
anhand von Schemas im Kapitel 4.2 aufzeigen, dass der mini-
male Gewasserraum genlgt, um das Gewasser aufzuwerten.

Zu den ubrigen Begrindungen:

Der Korrekturfaktor 2 fiir die Berechnung der naturlichen Gerin-
nesohlenbreite fir Gewasser ohne Breitenvariabilitat ist festge-
legtin § 15 k Abs. 2 HWSchV und wurde vom Bund im erldu-
ternden Bericht zur Parlamentarischen Initiative "Schutz und
Nutzung der Gewasser" abgehandelt. Die Breite der aktuellen
Gerinnesohle betragt gemass Okomorphologie-Karte des
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Definitiver Gewasserraum im Abschnitt Lan_1

Kantons Zlrich im Abschnitt Ladn_1 1.5 m und weist keine Brei-
tenvariabilitat auf, somit ergibt sich mit dem Faktor 2 eine natiir-
liche Sohlenbreite von 3 m. Nach Art. 41a Abs. 2 GSchV lit. b
betragt der minimale Gewasserraum 14.5 m (3 m Gerinne x 2.5
plus 7).

Die Revitalisierungsplanung ist, wie auch die Gewasserraum-
festlegung, eine langfristige Planung Gber mehrere Generatio-
nen hinweg. Eine aktuell fehlende Revitalisierungsabsicht ist
deshalb keine Begriindung fir den Verzicht auf eine Erhéhung.

Beim Richiareal wurde der Gewasserraum gemass Auskunft
des AWEL ebenfalls aufgrund des grossen Revitalisierungspo-
tenzials auf die Biodiversitatskurve erhoht. Diese betragt 17 m
aufgrund der aktuellen Gerinnesohlenbreite von 1 m ohne Brei-
tenvariabilitat und wurde aufgrund der Béschung stellenweise
auf 18 m erhéht. Die amtliche Vermessung zeigt, dass der
Langgenbach beim Richiareal schmaler ist. Gegen die Mundung
hin werden die Gewasser natirlicherweise breiter. Die Aus-
scheidung wurde somit nach denselben Prinzipien vorgenom-
men und die Rechtsgleichheit ist gegeben.

Der erlauternde Bericht zur Parlamentarischen Initiative "Schutz
und Nutzung der Gewasser" besagt, dass die Ubergangsbe-
stimmungen in der Regel grésser ausfallen als der Gewasser-
raum nach Art. 41a GSchV. Es ist jedoch nirgends festgelegt,
dass die Ubergangsbestimmungen als maximales Mass fiir den
definitiven Gewasserraum anzusehen sind.

\ \\__:i;i,

|3
anggenbach 2.0 |

Antrag Herleitung und
Berechnung

Gesuch um vollstandige Herleitung und Berechnung der Breite
des Gewasserraums Langgenbach.

Stellungnahme Gemeinderat

Der Antrag wurde bereits berlcksichtigt.

Begriindung

Die Berechnung der Gewasserraume ist in der Tabelle geméass
Vorlage des AWEL ersichtlich. Diese wurde ebenfalls 6ffentlich
aufgelegt.
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Anhang 1

Formular Vorabklarung/
inhaltliche Koordination
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Festlegung Gewasserraum — Vorabklarung Legende
Status: Relevanz:
Gemeinde: Weiningen I nicht vorhanden M gross
in Arbeit/zu ergénzen mittel
Gewasser: Alle Gewasser im Siedlungsgebiet vorhanden kleinfkeine

Grundlagen/Vorhaben (inhaltliche Koordination)

Grundlage/Vorhaben ‘ Status ‘ Relevanz ‘ Bemerkungen zu Relevanz und Status
Grundlagen und Planungsinstrumente auf Stufe Bund:
e Bundesinventar IVS
(BLN /ML / AG / IVS / ISOS)
o Wild- und Siegfriedkarten siehe kantonale Grundlagen (GIS-Browser)

e Karten von Hans Conrad Gyger

Kantonale Grundlagen, Planungsinstrumente und Vorhaben (vgl. auch www.gis.zh.ch):

* Raumordnungskonzept Kanton

Zirich
o Kantonaler Richtplan
¢ Gruben- und Ruderalbiotope Gruben-/Ruderalbiotop im Gebiet Brunau
(ausserhalb Siedlungsgebiet)
¢ Landschaftsschutz und - Der nérdliche Teil von Weiningen gehért zu
fordergebiete einem Landschaftsschutzgebiet, liegt
abgesehen vom Friedhof ausserhalb des
Siedlungsgebiets.
¢ Vernetzungskorridor Siehe Regionaler Richtplan
e Schwerpunkte fur Die Gemeinde Weiningen ist kein
Gewasseraufwertungen Vorranggebiet, die Limmat ist jedoch als

aufzuwertendes Fliessgewasser ausgewiesen.

¢ Erholungsgebiete
e Landschaftsverbindun Entlang Hochleistungsstrassentunnel

g
¢ Freihaltegebiete Freihaltegebiet nordlich des Siedlungsgebiets

¢ Kantonale Nutzungsplane

* Vorgaben
Verdichtungsentwicklungen ARE

« Revitalisierungsplanung*
Fliessgewéasser

¢ Naturgefahrenkarte*

e Massnahmenplanung zur Revision Naturgefahrenkarte ab 2018 geplant

Umsetzung Naturgefahrenkarte

e Gewassernutzung* und Wasserrechte vorhanden beim ,Grossen

Wasserrechte* Weiher*

* Hochwasserschutzprojekte

o Infrastrukturprojekte (Strassen, Ausbau A1 Nordumfahrung Zirich
Kunstbauten, Werkleitungen)

¢ Denkmalschutz (kantonale Schitzenswertes Ortsbild von
Schutzobjekte) und Uberkommunaler Bedeutung
archdologische Zonen

« Offentliche Oberflachengewésser*

« Okomorphologie Fliessgewésser*

o Gewasserschutzkarte Gewasser in Schutzzonen vorhanden

o Kataster der belasteten Standorte Diverse belastete Standorte, teilweise

untersuchungs/-Uiberwachungsbediirftig

e Historische Gewéasserkarte im
GIS-Browser
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Grundlage/Vorhaben ‘ Status l Relevanz | Bemerkungen zu Relevanz und Status

Regionale Grundlagen, Planungsinstrumente und Vorhaben:

¢ Regionales
Raumordnungskonzept

¢ Regionaler Richtplan

Vernetzungskorridor im Stidosten (keine
Gewasser im Perimeter) und im Sldwesten
entlang der Limmat

¢ Okologische Vernetzung

Keine im Siedlungsgebiet

o Naturschutzgebiet

Keine im Siedlungsgebiet

e Inventar der Natur- und
Landschaftsschutzgebiete von
liberkommunaler Bedeutung

e Naturschutzobjekte
¢ Landschaftsschutzobjekte

Keine im Siedlungsgebiet

¢ Regionale
Landschaftsentwicklungskonzepte

Kommunale Grundlagen, Planungsinstrumente und Vorhaben:

o Kommunaler Richtplan

e Kommunaler Richtplan
Nachbargemeinden

¢ BZO

e BZO Nachbargemeinden

Kernzone vorhanden

e Kernzonenplan

e Sondernutzungsplanung
(Sondernutzungsvorschriften,
Gestaltungsplane,
Erschliessungsplan, Quartierplane
etc.)

Gestaltungsplan Unterdorf grenzt an Dorfbach

e Massnahmenplanung zur
Umsetzung Naturgefahrenkarte

¢ Hochwasserschutzprojekte

¢ Revitalisierungsprojekte

Keine vorhanden

¢ Punktuelle Gefahrenbeurteilung*
(wenn keine Naturgefahrenkarte
vorhanden)

Keine vorhanden

e Infrastrukturprojekte (Strassen,
Kunstbauten, Werkleitungen)

Naturgefahrenkarte vorhanden

e Denkmalschutz (kommunale
Schutzobjekte)

Gewasserraumfestlegung im Rahmen der
Neugestaltung Lindenkreuzung

¢ Grosse Bauvorhaben (z. B.
Arealliberbauungen) am
Gewasser

Diverse vorhanden

e Bestehende
Gewasserabstandslinien

e Kommunale Konzepte
(Masterplane, Leitbilder,
Testplanungen,
Entwicklungskonzepte etc.)

e Grundlagen zum
gewasserpragenden Einfluss von
Ortsbild und Identitat

Leitbild Weiningen

* Diese Dokumente missen fiir eine Festlegung des Gewéasserraums zwingend vorhanden sein.
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Anhang 2

Formular Vorabklarung/
terminliche Koordination

Vorabklarung / terminliche Koordination

Grundlage/Vorhaben

2011-2014

2015-2018

¢ Festlegung Gewasserraum (kan-
tonale Planung/Vorgabe)

2019-2022

e Teilrevision BZO

o Leitbild Weiningen Dorf

¢ Bestehender kantonaler Gestal-
tungsplan Werkareal Richi
(2007), ausserhalb Siedlungsge-
biet

2007

¢ Revision Gestaltungsplan Werka-
real Richi, ausserhalb Siedlungs-
gebiet

¢ Bestehender Gestaltungsplan
Unterdorf, relevant (siehe Kap.
2.5)

¢ Bestehender Gestaltungsplan
Hasennest (kein Gewasser im
Perimeter)

e Gestaltungsplan Gubrist West in
Arbeit (kein Gewasser im Perime-
ter)

¢ Gestaltungsplan Unterdorf Nord

¢ Gestaltungsplan Chalofen Ost
(West offen), kein Gewasser im
Perimeter

¢ Gestaltungsplan Reech (2010)

2010

¢ Landschaftsentwicklungskonzept
Limmatraum (2003)

2003
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Anhang 3

Tabelle Nachweis Hochwasser-
schutz

{ im Siedl! biet Weini - Hock bl isch a bschnitte geméass Gefahrenkarte
Vorgaben Gefahrenkarte
HQ100/ | Sohlenbreite = GRB (nach
. ’ Austritt Hggl;(? OS/oH HIERY || (FEiEES . ) BEDE Tiefenlage Sohle parclS g::m(:::r:‘oij;s;?; o, ESTELIE
Gewassername Abschnitt Km ab (GK) Typ (geméiss GK) Kaqazllal Okomorpho- Okomorphologie (Ist, gemass GK) [ Sohlenbreite (Ist) nach Art. 41a Abs. 2 Qkomorphologle)
[m3/s] (gemass GK) logie) [m] [m] GschV min. nach Art. 41a
[m3/s] [m] Abs. 1 GschV
Beurteilung | Faktor
(1) () ) (4) (5) (6) @) ®) 9) (10) (1) (12) (13)
2 Dorfbach Dor_2 297 - ED 8.6 4.8 - - - 1.2 1.7 - 11.0 -
Dor_3 0.02 - ED 4.0 = = = = 0.9 20 - 11.0 -
Dor_4/6 3.19 - ED 3.0 = = = = 0.8 1.4 - 11.0 -
Dor_7 3.31 - ED 7.4 2.4 - - - 0.5 20 - 11.0 -
Dor_5 - 0oG 3.0 - 0.8 eingeschrankt| 1.5 - 2.0 1.2 11.0 -
Dor_8 HQ30 | OG 23 0.5 12 keine 2 - 1.2 12 13.0 -
Dor_9 HQ100| OG 2.0 - 1.8 ausgepragt 1 - 22 1.8 11.0 -
[3 Folenmoosbach Fol_1 0.00 Ha3oo[ ED 3.0 10 - - T - 05 12 - 1.0 -
Legende (3) Hochwasserereignis, ab dem ein Austritt zu erwarten ist (gemass Gefahrenkarte)
(4) Gemass Gefahrenkarte. Typ OG: offenes Gerinne, ED: Eindolung (bzw. Durchlass bei Fol_1)
(1) Abschnittbildung SKW (Kriterien siehe Bericht) (5) gemass fr HQ100 resp. HQ300 (Soll-Wert). Bemessung nach HQ300 blaue Felder bei (1)
@) L (km) des ites (0.00 (6) Aktuelle Abflusskapazitit gemass Gefahrenkarte
@ gemass Angabe O e GIS-B
l:lBemessung nach HQ300 () O i Zustand des Gews i ilitat) und Faktor (GIS-B )
nur Info, kein HW-Defizit gemass Gefahrenkarte (9) Durchmesser Dole gemass Angaben te bzw.
(10) Tiefenlage Sohle gemas Angabe resp. Lei und Terrain GIS-B

(11) Natiirliche Sohlenbreite = (7) * Faktor (10)
(12) Minimaler Gewésserraum nach Art. 41a Abs. 2 GSchV (fiir Abschnitte ausserhalb Schutzgebiet)
(13) Minimaler Gewésserraum nach Art. 41a Abs. 1 GSchV (fiir Abschnitte innerhalb Schutzgebiet)
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Gewasserraumfestlegung im Siedlungsgebiet Weiningen
Technischer Bericht

SKW - Eil A und HQ100 resp. HQ300 (Soll) geméss Gefahrenkarte 2zur Ei der
- Hydrauli Abfluss- |Gesamtbre| GRB nach| - "
flheotscie stoesrﬁz:i:\gs Rauigkeit z:;‘é;ﬁz DU'::SOSS rB 8?:;;1;: EEiy g:sbcf:\f;di WEIED || EDME e slitien verhaltnis igkeits| 2uren syl - g::chu;;di i\i?.a;ﬁ;lr‘: Gesamtbreite
Wassertiefe 7 —— J Fléiche F o Radius akeltv (berech- | Freibord (5m, breite | Dole © 7 e ne Flache F | Umfang p |er Radius R grkeitv (berechnet) GB m]
[m] 1 %] m2] [ R [mis] net) GB Abfluss 1 [m2] [m] [m] [mis] [m3/s] [
[m] [m3/s] [m] HQ100)
(GR min HWS)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (35) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
1.2 0.1 64.0 1.0 1.1 3.8 0.3 4.3 4.85 - 11.2 - 1.6 0.1 64.0 1.9 4.9 0.4 4.7 8.8 - 5.0
0.9 0.1 64.0 2.0 0.6 2.8 0.2 5.5 3.50 - 10.9 - 1.0 0.1 64.0 0.8 3.1 0.3 5.7 4.5 - 5.0
0.8 0.1 64.0 26 0.5 25 0.2 6.0 3.03 - 10.8 - 0.8 0.1 64.0 0.5 25 0.2 6.0 3.0 - 6.6
0.5 0.1 64.0 26 0.2 1.6 0.1 5.2 1.01 - 10.5 - 1.2 0.1 64.0 1.1 3.8 0.3 6.9 7.8 - 52
1.0 2.0 30.0 1.0 2.8 5.3 0.5 24 6.80 6.8 16.8 0.8 = 2.0 30.0 2.8 5.3 0.5 24 6.8 6.8 9.8
0.4 25 30.0 5.0 0.7 3.1 0.2 4.1 3.01 5.5 15.5 1.2 - 25 30.0 0.7 3.1 0.2 4.1 3.0 5.5 8.5
0.3 20 30.0 5.0 0.7 3.1 0.2 4.1 2.96 5.0 15.0 1.8 - 20 30.0 0.7 3.1 0.2 4.1 3.0 5.0 8.0
0.5 00 [ 300 [120] o2 16 [ 01 | 52 1.02 - 10.5 - | o8 | o0 30.0 05 2.5 0.2 6.1 3.4 - 6.2
(14) Annahme SKW: (12) - 0.5 m (fettgedruckt = Anpassung zur Eichung); Bei Eindolungen entspricht Wert(9) (24) Entspricht (7); simulierte Werte zur Einhaltung des Hochwasserschutzziels
(15) Annahme SKW: is = 1:2; = Anp: g zur Eichung (25) Entspricht (9); simulierte Werte zur Einhaltung des Hochwasserschutzziels
(16) Annahmen SKW: ED = 55 - 80; OG = 28 - 40; fettgedruckt = Anpassung zur Eichung (26) Entspricht (15); simulierte Werte zur Einhaltung des Hochwasserschutzziels
(17) Annahme SKW: 1%; fettgedruckt = Anpassung zur Eichung (27) Entspricht (16)
(18) Berechnung nach Strickler: Durchflossene Fliiche OG = ((7)+(14)"(15))*(14); Durchflossene Flache ED = 1r * (9)(2/4) (28) Berechnung analog (18): Durchflossene Fléche OG = ((24)+(14)*(26))*(14); Durchflossene Flache ED = * (25)(2/4)
(19) Berechnung nach Strickler: Benetzter Umfang (29) Berechnung analog (19): Benetzter Umfang OG = (24)+2*WURZEL((14)"2"+((14)"2*(26)"2)); Benetzter Umfang ED = 1 * (25)
0G = (7)+2"WURZEL((14)"2"+((14)"2*(15)"2)); Benetzter Umfang ED = T * (9) (30) Berechnung analog (20): Hydraulischer Radius OG = (28)/(29); Hydraulischer Radius ED = (25)/4
(20) Berechnung nach Strickler: Hydraulischer Radius OG = (18)/(19); Hydraulischer Radius ED = (9)/4 (31) analog (21): = (27) * Wurzel ((17)/100 * (30)(2/3))
(21) Berechnung nach Strickler: Abflussgeschwindigkeit = (16) * Wurzel ((17)/100 * (20)(2/3)) (32) Berechnung analog (22): (28)*(31). Werte griin, wenn simulierte >=t des geméss GK ((32) >= (5))
(22) Berechnung nach Strickler: Abflussmenge = (18) * (21) (33) Analog (23). Mindestbreite inkI. Freibord zur D des
(23) Gesamtbreite inkl. Freibord Ist-Zustand (34) Entspricht Mi E zur Ei [ inkl. 3m L , sofemn_ Eindolung sonst nicht zugénglich isf

(35) Info: Gewésserraumbreite nach WWG, beidseitig +5m ab Boschungsoberkante.
0G = (((29-24)WURZEL(1+(26)2)/2+0.5)/(1/(26))+5)"2+(24)

(35) Zusatzlich: Gewasserraumbreite nach WWG, beidseitig +5m ab Béschungsoberkante. OG = (((29-24)/WURZEL(1+(26)2)/2+0.5)/(1/(26))+5)"2+(24)

21.3 |simulierte Werte

Erhohter GR zur Einhaltung des HWS 5.2 ohne Unterhaltsweg berechnet, Strasse oberhalb Eindolung oder neben Gewasser vorhanden
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Kanton Zirich
Gemeinde Weiningen

Suter * von Kanel « Wild * AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Gewasserraum nach Art. 41 GSchV und
§ 15 HWSchV

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Plan Nr. 1/1:500
Langgenbach Lan_1

Von der Baudirektion festgelegt am

Fiir die Baudirektion: BDV-Nr.

36201 - 11.6.2019

7 %, O
s>/ ©
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S o
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5 %
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(0]
5
e

-—

Dorfbach

27

&1

Koordinaten

Gewasserraum Festlegung

Beschriftung Gewasserabschnitt

Gewasserraum gemass Art. 41a GSchV

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

Gewassername

Gewassernummer

Gewasserabschnitt/Teilabschnitt

Koordinatenpunkte

Nr.  Ost Nord Nr.  Ost
1 2673763.906  1251818.267 8 2673894.370
2 2673764.846  1251814.697 9a 2673888.592
3 2673768.226  1251807.547 9b 2673887.571
4 2673772.501 1251806.552 9¢c 2673886.570
5 2673784.510 1251814.233 10 2673879.288
6 2673889.000 1251914.687 11 2673775.492
7a 2673895.904 1251920.515
7b  2673895.857  1251920.575

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Acht Grad Ost AG vom 15.11.2017
Offentliche Oberflachengewasser: GIS-ZH, Download 26.1.2018
Gewasserraum Werkareal Richi: SWR Infa AG, 29.10.2018

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind
nach den giiltigen Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforde-
rungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Boden-
bedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der
Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne
Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit keine Gewahr durch den
Geometer besteht.

() o

L 1

10

25m

Nord

1251922.342
1251929.209
1251930.422
1251931.612
1251925.465
1251825.677



Kanton Zirich
Gemeinde Weiningen

Suter ¢ von Kanel * Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Gewasserraum nach Art. 41 GSchV und
§ 15 HWSchV

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Plan Nr. 2/1:500
Dorfbach Dor_1

Von der Baudirektion festgelegt am

Fiir die Baudirektion: BDV-Nr.

36201 - 11.6.2019

Dorfbach

27

1

Koordinaten

Nr.

12
13
14
15
16
17
18
19

Ost

2675198.373
2675187.659
2675189.042
2675178.302
2675154.152
2675143.438
2675153.514
2675142.839

Gewasserraum Festlegung

Beschriftung Gewasserabschnitt

Gewasserraum gemass Art. 41a GSchV

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

Gewassername

Gewassernummer

Gewasserabschnitt/Teilabschnitt

Koordinatenpunkte

Nord

1252228.289
1252225.797
1252269.242
1252266.852
1252418.490
1252415.998
1252418.339
1252415.844

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Acht Grad Ost AG vom 15.11.2017
Offentliche Oberflachengewasser: GIS-ZH, Download 26.1.2018

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind
nach den giiltigen Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforde-
rungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Boden-
bedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der
Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne
Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit keine Gewahr durch den
Geometer besteht.

5

5 10 25m




Kanton Zirich
Gemeinde Weiningen

Suter * von Kanel « Wild * AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Gewasserraum nach Art. 41 GSchV und
§ 15 HWSchV

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Plan Nr. 3/1:500
Dorfbach Dor_2

Von der Baudirektion festgelegt am

Fiir die Baudirektion: BDV-Nr.

36201 - 11.6.2019
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Dorfbach

27

® 1

Koordinaten

Gewasserraum Festlegung

Beschriftung Gewasserabschnitt

Gewasserraum gemass Art. 41a GSchV

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

Gewassername

Gewassernummer

Gewasserabschnitt/Teilabschnitt

Koordinatenpunkte

bereits festgelegter Gewasserraum im Rahmen

des Projekts Lindenkreuzung Kap. 2.5

Nr. Ost

16 2675154.152
17 2675143.438
18 2675153.514
19 2675142.839
20 2675142.110
21 2675134.922
22 2675136.404
23 2675128.925
24 2675128.914
25 2675145.721

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Acht Grad Ost AG vom 15.11.2017

Offentliche Oberflachengewasser: GIS-ZH, Download 26.1.2018

Nord Nr. Ost

1252418.490 26 2675139.047
1252415.998 27 2675134.977
1252418.339 28 2675127.582
1252415.844 29 2675133.576
1252425.179 30 2675126.047
1252420.745 31 2675137.617
1252501.228 32 2675130.335
1252500.667 33 2675145.411
1252501.673 34 2675140.732

1252596.148

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind

nach den giiltigen Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforde-

rungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Boden-
bedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der

Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne
Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit keine Gewahr durch den

Geometer besteht.

25m

Nord

1252592.726
1252620.436
1252618.612
1252641.412
1252641.589
1252676.770
1252679.107
1252690.792
1252697.815



' J Gewasserraum Festlegung

K - Gewasserraum gemass Art. 41a GSchV
anton Zirich

Gemeinde Weiningen

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

2 Dorfbach ewassername
Gewasserraum nach Art. 41 GSchV und orfbac G
§ 15 HWSchV 27 Gewassernummer

Gewasserabschnitt/Teilabschnitt

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Beschriftung Gewasserabschnitt

Gewasserabstandslinie

Plan Nr. 4 / 1:500 - =~ SRS ----- ........................... > 1
Dorfbach DOI’_3 bis DOI’_6 S P S Ch o, Y AT ST, — - . ®

Koordinatenpunkte

X Koordinaten

Suter * von Kanel *« Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch

Tel. +41 (0)44 31513 90

info@skw.ch

36201 - 11.6.2019

Regensdorferstrass

Q

o
(5]
¥ Regensdorferstrasse

= . ,/ U

| Nr. Ost Nord
______________ \ ’;7(% D, 33 2675145.411 1252690.792
< - | T e \ 5 34 2675140.732 1252697.815
Von der Baudirektion festgelegt am " - | DorfbaCh 2. , 35 2675174.064 1252698.919
S O A SR ' \ ' i‘ 36 2675150465  1252707.653
Fr die Baudrrektion 12 : = AW 37 2675233.964  1252755.110
: \ 38 2675215.319  1252768.195
39 2675241416  1252772.640
40 2675246.259  1252787.150
41 2675240.124  1252791.474
42 2675254.947  1252799.772
43 2675247.485 1252802.816

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Acht Grad Ost AG vom 15.11.2017
Offentliche Oberflachengewasser: GIS-ZH, Download 26.1.2018

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind
nach den giiltigen Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforde-
rungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Boden-
bedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der
Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne
Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit keine Gewahr durch den
Geometer besteht.

) o s

L 1

10

25m




i J Gewasserraum Festlegung

Kanton Ziirich Beschriftung Gewasserabschnitt

Gemeinde Weiningen

M

QN Gewasserraum gemass Art. 41a GSchV
&~ 0 T
xR D offen/eingedolt mit eigener Parzelle
~
. g e offen/eingedolt ohne eigene Parzelle
Gewasserraum nach Art. 41 GSchVund XN
™~
§ 15 HWSchV A Dorfbach Gewassername
27 Gewassernummer

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Gewasserabschnitt/Teilabschnitt

X1 Koordinatenpunkte
Plan Nr. 5/1:500
Dorfbach Dor_7
) - Koordinaten
N . PR T Nr. Ost Nord
Tl allessssese __Dorfbach 20 [Dor_7} 1827 S g > g 40 2675246.259 1252787.150

L el bl P I O O 41 2675240.124  1252791.474
' 42 2675254.947  1252799.772
43 2675247.485 1252802.816
44 2675254.997 1252893.180

45 2675247.535 1252892.406
........... 46 2675251.868  1252916.766
47 2675243.133  1252925.581

Von der Baudirektion festgelegt am

Fiir die Baudirektion: BDV-Nr.

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Acht Grad Ost AG vom 15.11.2017
Offentliche Oberflachengewasser: GIS-ZH, Download 26.1.2018

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind
nach den giiltigen Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforde-
rungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Boden-
bedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der
Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne
Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit keine Gewahr durch den
Geometer besteht.

@ 0 5 10 25m
L |

Suter * von Kanel *« Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch 36201-11.6.2019




™

Kanton Z(rich
Gemeinde Weiningen

Suter * von Kénel « Wild * AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Gewasserraum nach Art. 41 GSchV und
§ 15 HWSchV

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Plan Nr. 6/ 1:500
Dorfbach Dor_8 bis Dor 9
Churzibach Chu_1

Von der Baudirektion festgelegt am

Fiir die Baudirektion: BDV-Nr.

36201 - 11.6.2019

T

Dorfbach

27

1

Koordinaten
Nr. Ost

Gewasserraum Festlegung

Beschriftung Gewasserabschnitt

Gewasserraum gemass Art. 41a GSchV

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

Gewassername

Gewassernummer

Gewasserabschnitt/Teilabschnitt

Koordinatenpunkte

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Grundlagedaten

Geometer besteht.

Nord Nr. Ost

2675036.705  1253133.841 74 2675176.052
2675051.439  1253134.411 75 2675179.822
2675065.801 1253076.424 76 2675198.438
2675076.613  1253084.732 77 2675197.183
2675080.038 1253063.698 78 2675211.331
2675087.752  1253074.776 79 2675214.240
2675134.481 1253034.852 80 2675201.509
2675139.261 1253047.484 81 2675186.963
2675175.991 1253024.853 82 2675177172
2675179.880  1253037.688

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Amtliche Vermessung: Acht Grad Ost AG vom 15.11.2017

Offentliche Oberflachengewasser: GIS-ZH, Download 26.1.2018

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind

nach den giiltigen Genauigkeits- und Zuverldssigkeitsanforde-

rungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Boden-

bedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der

Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne

Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit keine Gewahr durch den

® 0 5 10 25m

[ [ 1 |

Nord

1253025.055
1253037.498
1253017.985
1253032.014
1253025.695
1253037.401
1253038.262
1253091.025
1253086.014



Kanton Z(rich
Gemeinde Weiningen

Suter * von Kénel « Wild * AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Gewasserraum nach Art. 41 GSchV und
§ 15 HWSchV

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Plan Nr. 7/ 1:500
Folenmoosbach Fol 1 und Fol 2

Von der Baudirektion festgelegt am

Fiir die Baudirektion: BDV-Nr.

36201 - 11.6.2019

— 1

{Folenmoosbach 3.&

-59-
//@/s
&7

4.9\ i
V19V

Dorfbach

27

X1

Koordinaten
Nr. Ost

46 2675251.868
47 2675243.133
48 2675279.964

Gewasserraum Festlegung

Beschriftung Gewasserabschnitt

Gewasserraum gemass Art. 41a GSchV

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

Gewassername

Gewassernummer

Gewasserabschnitt/Teilabschnitt

Koordinatenpunkte

Nord Nr. Ost

1252916.766 55 2675346.317
1252925.581 56 2675367.830
1252925.444 57 2675362.771

O

1642

49
50
51
52
53
54

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

2675277.444
2675321.166
2675319.612
2675332.714
2675333.870
2675346.502

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Acht Grad Ost AG vom 15.11.2017

Offentliche Oberflachengewasser: GIS-ZH, Download 26.1.2018

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind
nach den giiltigen Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforde-
rungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Boden-
bedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der
Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne

Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit keine Gewahr durch den

Geometer besteht.

1252936.178 58 2675375.034
1252937.627 59 2675371.232
1252948.638 60 2675413.900
1252937.547 61 2675417.184
1252948.539 62 2675430.576
1252934.716 63 2675436.217
10 25m

Nord

1252945.984
1252939.818
1252949.952
1252945.934
1252957.135
1252944.013
1252954.865
1252934.053
1252943.496



j Gewasserraum Festlegung

. Gewasserraum gemass Art. 41a GSchV
Kanton Zirich

Gemeinde Weiningen

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

e offen/eingedolt ohne eigene Parzelle
. / Dorfbach Gewassername
Gewasserraum nach Art. 41 GSchV und
§ 15 HWSchV 27 Gewassernummer

Gewasserabschnitt/Teilabschnitt

Gewasserraumfestlegung im
Siedlungsgebiet

Beschriftung Gewasserabschnitt

Fruchtfolgeflachen

R
\ Q% - Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Plan Nr. 8
Fruchtfolgeflachen

Flachenbilanz
Abschnitt Dor_1: 498 m?
Abschnitte Dor_8/9,Chii_1: 34 m?

Von der Baudirektion festgelegt am

Fiir die Baudirektion: BDV-Nr.

Druckdatum: Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten

Amtliche Vermessung: Acht Grad Ost AG vom 15.11.2017
Offentliche Oberflachengewasser: GIS-ZH, Download 26.1.2018
Fruchtfolgeflachen: GIS-ZH, Download 30.1.2018

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind
nach den giiltigen Genauigkeits- und Zuverl@ssigkeitsanforde-
rungen der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Boden-
bedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der
Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne
Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit keine Gewahr durch den
Geometer besteht.

Suter * von Kanel *« Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch 36201-11.6.2019

0 25 5 10m
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	20190611_Weiningen_Gewässerraumfestlegung_Plan8_Fruchtfolgeflaechen.pdf
	8 [Fruchtfolgeflächen]
	2/22
	Ansichtsbereich-19
	3/21



